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0. Allgemeinverstandliche, nichttechnische Zusammenfassung

Allgemeines

Mit der 29. Anderung des Flichennutzungsplans 2020 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Sin-
gen, Rielasingen-Worblingen, Steifslingen und Volkertshausen sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Entwicklung eines neuen, zentralen Klinikums ftr den Landkreis Konstanz geschaffen wer-
den. Aufgrund der GroRe der zulassigen Grundflache ist gemaR § 2 Umweltvertraglichkeitsprifungsge-
setz eine Umweltvertraglichkeitsprifung erforderlich. Dieser Umweltvertraglichkeitsbericht ist als An-
lage Bestandteil der 29. Flachennutzungsplananderung. In diesem sind neben der Raumanalyse auch
die voraussichtlichen Umweltauswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgiter (Mensch,
Pflanzen/Biotope/Biodiversitat, Tiere, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaft, Kulturelles Erbe,
Wechselwirkungen, Sekundarwirkungen, grenziberschreibende Auswirkungen) erlautert und darge-

stellt. Zudem werden Moglichkeiten zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrdachtigungen.
Bestand

Die Flachen im Plangebiet sind derzeit landwirtschaftlich ackerbaulich genutzt. Die bestehenden klein-
gartnerischen Nutzungen im Bereich der Aach bleiben als solche erhalten. Eine Naherholungsfunktion
und eine Verbindungsfunktion durch die bestehenden Spazierwege fir die jenseits der Aach liegenden
Wohnquartiere ist gegeben und soll durch eine Wegverbindung zum Schienenhaltepunkt Uber eine

neue Briicke Uber die Aach fir FuRganger und Radfahrer attraktiv gestaltet werden.

Schutzgebiete
Der Anderungsbereich befindet sich in Wasserschutzgebiet Zone IlI. Innerhalb des Plangebiets sind
keine weiteren Schutzgebiete vorhanden, in der ndheren Umgebung befinden sich das Naturschutzge-

|14

biet ,,Hohentwiel”, die Landschaftsschutzgebiete ,Hegau” und ,Hohentwiel”, das FFH-Gebiet ,Westli-
cher Hegau” sowie das Vogelschutzgebiet ,,Hohentwiel/ Hohenkrédhen”. Nach aktuellem Kenntnisstand
sind bei Erhalt der Kleingérten und Einhaltung eines Pufferstreifens entlang der Aach keine erheblichen
Auswirkungen auf diese Schutzgebiete zu erwarten, ebenso sind keine erheblichen Auswirkungen auf

die gegeniber der Aach liegenden Offenlandbiotope zu erwarten.

Beurteilung der Umweltauswirkungen

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild wird am nérdlichen Ortseingang der Stadt Singen verandert, insbesondere die Sicht-
beziehungen vom Hohentwiel und Hohenkrahen. Eine Ein- und Durchgrinung wird erfolgen, der land-

schaftspragende Gehdlzgirtel entlang der Aach mit den bestehenden Géarten bleibt erhalten.

Schutzgut Mensch

Durch die bestehenden umgebenden ErschlieRungswege (L191/Bahnstrecke) ist eine gewisse Larm- und
Schadstoffbelastung im Plangebiet gegeben. Nachts ist diese Larmbelastung deutlich geringer als tags-
Uber. Durch die Anordnung von einzelnen Nutzungseinheiten kdnnen schutzbedirftige Raume, wie zum
Beispiel Patientenzimmer abgeschirmt und zu ruhigen Bereichen orientiert werden. Auch die Anord-

nung der Bereiche mit hoherer Larmemission (wie z.B. Hubschrauberlandeplatz/
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Rettungswagenanfahrt/ Andienung) muss im Entwurf dementsprechend bericksichtigt und integriert

werden. Im Rahmen des Bebauungsplans wird hierzu ein Schallgutachten erarbeitet.

Schutzgut Pflanzen/Biotope

Die mit der Planung verbundene Flacheninanspruchnahme fihrt zu einem Verlust von Vegetationsfla-
chen und Vegetationsgesellschaften, die jedoch Gberwiegend eher geringwertig einzuschatzen sind. Die
hochwertigen Geholzstrukturen entlang der Aach bleiben erhalten, ebenso wie die Baumreihen entlang
der Nordstadtanbindung sowie der L191. Der Ausgleich der mittig im Plangebiet verlaufenden Baum-
reihe, die wegfallen wird, soll im Plangebiet im Bereich der zu erhaltenden wertgebenden Strukturen

(Kleingarten) erfolgen.

Schutzgut Tiere / Artenschutz

Im Jahr 2022 wurden faunistische Untersuchungen der Vogel und Fledermduse durchgefihrt mit dem
zusammenfassenden Ergebnis, dass bei den Vogeln vor allem die Ublichen Vogelarten der Ortsrandlagen
und Garten vorkommen. Die Sperlinge werden voraussichtlich die zukinftige Bebauung nutzen kénnen,
wenn Ersatzbrutplatze und eine Begrinung geschaffen werden. Die anderen Vogelarten kénnen Brut-
platze behalten, wenn weiterhin die Baume und Blsche entlang der Aach erhalten bleiben. Der Verlust
von Lebensraum durch die Neubebauung lasst im Planungsgebiet keine erhebliche Beeintrachtigung
lokaler Populationen erwarten. Bei den Fledermausen ist dann keine erhebliche Beeintrdchtigung loka-
ler Populationen zu erwarten, wenn das Jagdgebiet der Flederméause der Gattung Myotis (vermutlich
Wasserflederméause) entlang der Aach erhalten bleibt und nicht durch eine falsche Beleuchtung oder
Entfernung der dortigen Geholze in seiner Attraktivitat zu stark gemindert wird. MaBnahmen zur Min-
derung und Kompensation werden im Bebauungsplan detailliert festgesetzt. Artenschutzrechtliche Ver-
botstatbestande werden nach derzeitigem Wissensstand durch die FNP-Anderung nicht vorbereitet
bzw. kdnnen durch geeignete Mallnahmen vermieden werden. Diese Mashahmen werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt. Die konkreten Belange des Artenschutzes werden auf Bebauungsplan-Ebene ge-

prift.

Schutzgut Boden / Wasser

Die Realisierung des Krankenhauses fuhrt zu einem Verlust der landwirtschaftlichen Produktionsflachen
und einer Versiegelung, sowie zum Verlust der Bodenfunktionen. Es ist davon auszugehen, dass die
Landwirte durch den Abgang dieser Bewirtschaftungsflachen nicht in ihrer Existenz betroffen sind. Der
Eingriff in die Bodenfunktionen muss im Bebauungsplanverfahren bewertet werden. Die Erarbeitung
eines Regenwasserkonzepts (Schwammestadtprinzip) erfolgt im nachfolgenden Bauleitplanverfahren.
Die Freiflachen konnten multifunktional genutzt werden: Grinflachen mit Aufenthaltsqualitat dienen
zugleich als Ausgleichsflachen und gegebenenfalls auch als Sickerflachen. Aufgrund der benachbarten
Aach liegen Teilbereiche der Kleingérten im Uberschwemmungsgebiet fiir ein 100-jahrliches Hochwas-
ser. Diese Garten bleiben im Bestand erhalten, die Planungsflachen fir das Krankenhaus liegen auRer-

halb der Hochwasserrisikoflachen.

Schutzgut Klima / Luft

Auswirkungen auf siedlungsrelevante Kaltluftstrome sind nicht offensichtlich; die fir die umliegenden

Siedlungsraume wichtigen Klimafunktionen der angrenzenden Geholze an der Aach bleiben als
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Kohlenstoffspeicher und zur Frischluftbildung erhalten. Um negative Auswirkungen durch die geplante
Bebauung auf die Kaltluftstrome und die Durchliftung des Nordwestens von Singen zu vermeiden, wird
im Rahmen des Bebauungsplans ein Klimagutachten erarbeitet, welches ggf. Empfehlungen zur konkre-
ten Gebadudestellung und Freiraumplanung zur Vermeidung von Riegelwirkungen liefert.

Innerhalb des neuen Stadtquartiers werden durch die Bebauung und Versiegelung lokale Hitzebelastun-
gen entstehen, die durch stadtklimatische MaRBnahmen wie zum Beispiel Durchgriinung/ Dachbegri-

nung/Gebdudestellung zur Durchliftung gemindert werden kénnen.

Schutzgut Kultur- und Sachgtiter

Im Gebiet sind eine Gas- und eine Wasserleitung vorhanden, welche aus dem Gebiet herausverlegt wer-
den. Bei Sondierungsgrabungen wurden archaologische Bodendenkmale gefunden, die weitere archa-
ologische Untersuchungen erforderlich machen. Die Ackerflaichen gehen dauerhaft fir die landwirt-

schaftliche Nutzung verloren.

Wechsel- und Sekunddrwirkungen

Die wesentlichen Wechselwirkungen werden bei Umsetzung der Planung durch die menschlichen Akti-
vitaten bestimmt. Mogliche Sekundarwirkungen (indirekte und kumulative Wirkungen) sind zum Bei-
spiel die weitere Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflachen zur Umsetzung der natur-
schutzfachlichen AusgleichsmalRnahmen. Bevorzugt sollte daher auf Gewasserrenaturierungsmafinah-
men oder bereits umgesetzte MaRnahmen aus dem Okokonto zuriickgegriffen werden. Mit dem Vor-

haben sind keine Auswirkungen verbunden, die Uber Ldndergrenzen hinwegreichen.

Mafsnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation

Vorgeschlagene MaRnahmen zur Vermeidung und Minderung okologischer Risiken, MalRnahmen zum
Ausgleich nicht vermeid- oder minderbarer Risiken (AusgleichsmaRnahmen) und MaRnahmen als Ersatz
far nicht ausgleichbare Risiken (Ersatzmalnahmen) sind im Umweltvertraglichkeits-Bericht dargelegt
und werden auf der Ebene der Bebauungsplanung detailliert untersucht und entsprechend festgesetzt.
Es werden MalBnahmen zur Vermeidung und Minderung baubedingter Risiken, wie zum Beispiel Redu-
zierung von Schadstoffimmissionen durch sachgerechten Umgang mit Baustoffen oder der Schutz der
zu erhaltenden Geholze festgesetzt, die somit auch zur Minderung der anlagenbedingten Risiken des
geplanten Vorhabens flihren, ebenso wie der Erhalt der Kleingarten und gewasserbegleitenden Badume

oder auch das Niederschlagswassermanagement, das auf Bebauungsplanebene gefordert ist.

Die Kompensation des Eingriffs kann voraussichtlich nicht vollstandig im Plangebiet umgesetzt werden,
so dass auch MafRnahmen aulRerhalb notwendig sein werden. Ein Konzept zum Ausgleich der entste-
henden, kompensationspflichtigen Eingriffe wird im weiteren Bebauungsplanverfahren erarbeitet. Aus-

gleichs- und Ersatzmalinahmen werden im Bebauungsplan festgesetzt.
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1. Vorbemerkungen

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Mit der 29. Anderung des Flachennutzungsplans 2020 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Sin-
gen, Rielasingen-Worblingen, Steifslingen und Volkertshausen sollen die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen zur Entwicklung eines neuen, zentralen Klinikums fir den Landkreis Konstanz geschaffen wer-

den.

1.2 Rechtliche Grundlage

Fir die 29. Anderung des Flachennutzungsplans ist aufgrund der GréRe der zuldssigen Grundfliche ge-
mald § 2 UVPG in Verbindung mit Punkt 18.7 der Anlage 1 zum UVPG eine Umweltvertraglichkeitspri-
fung erforderlich. Der zustandigen Behorde ist daher ein Bericht zu den voraussichtlichen Umweltaus-

wirkungen des Vorhabens (UVP-Bericht) vorzulegen.

UVPG Anlage 1 Nr. 18.7.2:

Bau eines Stadtebauprojektes flr sonstige bauliche Anlagen, flir den im bisherigen AulRenbereich im
Sinne des § 35 des Baugesetzbuchs ein Bebauungsplan aufgestellt wird, mit einer zuldssigen Grund-
flache im Sinne des § 19 Absatz 2 der Baunutzungsverordnung oder einer festgesetzten GrofSe der
Grundflache von 20 000 m? bis weniger als 100 000 m?2.

Aufgabe der UVP ist es, die moglichen Folgen des Vorhabens auf Menschen, Naturhaushalt und Land-
schaft inklusive aller Wechselwirkungen zu beurteilen. Hierzu sind im UVP-Bericht alle Informationen
aufzubereiten, die fir die sachgerechte Bewertung der Umweltauswirkungen des Vorhabens (Entwick-
lung eines neuen Klinikums) erforderlich sind. Die UVP beinhaltet die Erarbeitung einer dkologischen
Raumanalyse, die Darstellung der Wirkungen des Vorhabens und die Beurteilung der hierdurch zu er-
wartenden Auswirkungen auf die Schutzgiiter. Abschlielend werden Mdglichkeiten zur Vermeidung

und Minimierung von Beeintrachtigungen der Schutzgiter im Sinne des § 15 BNatSchG aufgezeigt.
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VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

2. Beschreibung des Planvorhabens

2.1  Standort, Art und GroRRe des Vorhabens

Der 12,6 ha groRe Anderungsbereich fiir die Sonderbauflichen Krankenhaus befindet sich in einem
Uberwiegend landwirtschaftlich und kleingértnerisch genutzten Bereich am nérdlichen Stadteingang
Singen, ostlich der L191, stdlich der Nordstadtanbindung und wird im Stiden und Westen von den gart-
nerischen Nutzungen an der Aach begrenzt. Der 1,1 ha groRe Anderungsbereich fiir die Sonderbaufli-
chen Schienenhaltepunkt befindet sich unmittelbar westlich des beschriebenen Gebiets, zwischen L191
und der Bahnstrecke (siehe Abbildungen 1 und 2).

Abb. 1: Lage des Anderungsbereichs
(rot umrandet) (Quelle: OpenTopoMap, unmaRstablich)

Ziel und Inhalt der 29. FNP-Anderung

Ziel der 29. Flachennutzungsplan-Anderung ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fiir die Er-
richtung eines Klinikums fir den gesamten Landkreis Konstanz im Bereich Singen-Nord zu schaffen.
Nach einer ausfihrlichen Standortsuche erfolgte die Standortentscheidung durch den Kreistag und die
Gesellschaftervertreter des Gesundheitsverbunds Landkreis Konstanz gGmbH (gGLKN). Eine Anbindung
des Klinikums an den 6ffentlichen Nahverkehr ist mit einem Schienenhaltepunkt fir die Seehasverbin-
dung (Engen — Singen — Radolfzell — Konstanz) angestrebt. Der Standort ist durch seine ausreichende
FlachengroRe und die optimale Verkehrsanbindung an Verkehrsknotenpunkten, regionalen Verkehrs-
achsen und Schienenwegen optimal geeignet. Ziel der Planung ist es, durch den Neubau auch in Zukunft
eine wirtschaftliche und qualitativ hochwertige stationdre Gesundheitsversorgung im Landkreis Kon-
stanz zu ermoglichen. Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung liegt im Uberwiegenden 6ffentli-

chen Interesse.
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VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

Im rechtsglltigen Flachennutzungsplan 2020 der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen,
Rielasingen-Worblingen, Steillingen und Volkertshausen (wirksam seit 24.11.2010) ist die Flache Uber-
wiegend als Flache fur die Landwirtschaft, zum Teil als Grunflache (Kleingarten) dargestellt. Sie soll
durch die 29. Flichennutzungsplan-Anderung als Sonderbauflachen Krankenhaus sowie Schienenhalte-
punkt dargestellt werden. Die Uberplante Grunflache wird flachengleich als Griinflache im Bereich der
bestehenden kleingédrtnerischen Nutzungen dargestellt.

Die Bebauungsplanverfahren ,Klinikstandort Singen-Nord“ und ,Schienenhaltepunkt Singen-Nord“ wer-
den parallel erarbeitet. Der Aufstellungsbeschluss fir beide Bebauungsplane wurde am 19.03.2024 ge-
fasst. Der Beschluss zur Durchfiihrung der frihzeitigen Beteiligung des Bebauungsplans ,Klinikstandort
Singen-Nord“ wurde am 29.07.2025 gefasst.

Abb. 2: Rechtsgiiltiger Flichennutzungsplan (links) und Anderungs-Entwurf (rechts). (Quelle: Stadt Singen, unmaRi-
stabliche Ausschnitte)

2.2 Umfang, Ausgestaltung und weitere wesentliche Merkmale des Vorhabens

2.2.1 Bebauungshdhe und -dichte

Um die zur Verfligung stehende Flache effizient zu nutzen und den Versiegelungsgrad gleichzeitig auf
das notwendige Minimum zu begrenzen, werden mehrstéckige Gebadude entstehen. Gemal Vorentwurf
des Bebauungsplans sind 30 m hohe Gebadude zuldssig. Mehrgeschossige Gebaude kénnen auch der
Abschirmung vor Larmimmissionen fur dahinterliegende Gebaude mit [armsensiblen Nutzungen dienen.
Die zulassigen Grundflachenzahlen werden im Bebauungsplan festgesetzt. Gemal Vorentwurf ist im
Sondergebiet eine GRZ 0,8 vorgesehen, was einer maximal zulassigen Uberbauung von 80 % des Gebiets
entspricht. Es sind zudem Richtung Aach 6ffentliche Grinflachen geplant, in denen auch die notwendi-
gen Retentionsflachen untergebracht werden.

Zur Konkretisierung des Vorhabens Klinikum wird noch im Jahr 2025 ein stadtebaulicher Wettbewerb
durchgefiihrt. Ziel des Wettbewerbs ist es, die zur Verfligung stehende Flache raumlich zu strukturieren
und Ideen fur die Gestaltung und Anordnung der Gebaude, funktionalen Einheiten und Freiflachen zu
erhalten. Die Wettbewerbsergebnisse bilden die Grundlage fir die noch erforderlichen Gutachten

(Schall, Verkehr, Entwasserung) sowie flr den Bebauungsplanentwurf.
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VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

2.2.2  Verkehrliche ErschlieBung

Ein Verkehrsgutachten wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet. Die verkehrliche Er-
schlieBung kann zum einen Uber die L191, zum anderen Uber die Singener Nordstadtanbindung erfol-
gen. Die StraRen haben Anschluss an die regionalen StralRenverbindungen (A81/A98/B314/B33). Zudem
sind Fuls- und Radwegeverbindungen in Ost-West sowie Nord-Slid-Richtung mit Anschluss an das ge-
samtstadtische, nicht motorisierte Wegenetz vorgesehen mit einer fulSlaufigen Anbindung und Rad-
wegeanbindung an die Singener Nordstadt Gber eine neue Aachbriicke. Zur Férderung umweltfreund-
licher Mobilitatsformen ist ein Stadtbus-Anschluss, sowie ein neuer Schienenhaltepunkt und Anschlisse

an die Regionalbuslinien geplant.

2.2.3  Grunflachen

Die durch die FNP-Anderung tberplante Griinfliche wird flichengleich als Griinfliche im Bereich der
bestehenden kleingartnerischen Nutzungen dargestellt. Die kleingartnerischen Nutzungen werden fort-
geflihrt.

Die Ausgestaltung des zuklnftigen Baugebiets mit Grinflachen, die der Ein- und Durchgriinung, der an-
sprechenden Gestaltung und der Retention dienen, erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung. GemaRk Vorentwurf des Bebauungsplans (Juli 2025) sind offentliche Griinflachen im sidéstlichen
Randbereich Richtung Aach hin festgesetzt. Der gesetzliche 10m-Gewasserrandstreifen an der Aach
wird eingehalten. Die randlichen, strallenbegleitenden Baumreihen bleiben erhalten und werden im
Bebauungsplan zum Erhalt festgesetzt (6ffentliche Grinflachen mit Erhaltungsgebot). Die Baumreihe in

der Mitte des Anderungsbereichs kann nicht erhalten werden.

Far die zukinftigen Grinflachen wird eine multifunktionale Nutzung angestrebt: Sie gliedern und durch-
grinen das Baugebiet, sie sichern Freifldchen zur Klimaanpassung sowie zur Bewirtschaftung des Nie-
derschlagswassers (Retentions-/Sickerflachen), sie dienen der Freizeit- und Naherholungsnutzung sowie
der Erhaltung, Entwicklung und Vernetzung naturschutzfachlich hochwertiger Bereiche (Artenschutz)
und sie sichern den erforderlichen Abstand der geplanten Bebauung zur angrenzenden Gewassern

(Hochwasser- und Gewésserschutz).

2.2.4  Waldflachen

Durch die Planung sind keine Waldflachen betroffen.

2.2.5 Versorgung mit Trinkwasser, Telekommunikation, Strom, Warme

Das Gebiet wird an die Frisch- und Abwasserversorgung der Stadtwerke Singen angeschlossen. Die Breit-
band- sowie die Telekommunikationsversorgung des Gebiets sind moglich. Ebenso erfolgen Anschlisse
an das Stromnetz. Die Warmeversorgung wird im Rahmen eines noch auszuarbeitenden Energiekon-
zepts geprift, das auf das stadtische Klimaschutzkonzept und auch die Kommunale Warmeplanung der
Stadt Singen Bezug nimmt. Angestrebt werden umweltfreundliche Energieformen, um das Ziel der Stadt
Singen, Klimaneutralitat bis 2035 zu erreichen, zu unterstltzen. Als potenzielle Energiequellen fir das
Krankenhaus kénnen zum Beispiel die Aach und/oder der lokale Abwassersammler herangezogen wer-

den.
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VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

2.2.6  Entsorgung von Abfallen und Abwassern

Der im Rahmen der ErschlieBungs- und weiteren Bauarbeiten anfallende Bodenaushub ist soweit mog-
lich im Gebiet wiederzuverwenden. Baubedingt anfallende Abfalle werden fachgerecht entsorgt.

Das im Plangebiet anfallende Abwasser wird voraussichtlich im modifizierten Trenn-System entsorgt.
Das Schmutzwasser wird getrennt vom Niederschlagswasser gesammelt und Uber das stadtische Ab-
wassernetz der Klaranlage zugeleitet. Fir das Niederschlagswasser, das im Gebiet anfallt, wird im Rah-
men der verbindlichen Bauleitplanung ein nachhaltiges Regenwasserbewirtschaftungskonzept ausgear-
beitet. Angestrebt ist eine moglichst umfassende Rickhaltung, Verdunstung und Versickerung innerhalb
des Plangebiets.

Hierzu sind u.a. ausreichend dimensionierte Grinflachen notwendig. Fir Flachdacher wird im Bebau-
ungsplan eine extensive Begriinung vorgesehen, welche flr eine wirksame Rickhaltung und teilweise

Verdunstung von Niederschlagswasser sorgt und so Abflussspitzen reduziert.

2.2.7 Vermeidung von Emissionen

Schadstoffemissionen

Baubedingt kann es zu Schadstoffemissionen durch den Baubetrieb (z.B. durch Abgase) kommen. Zu-
dem besteht die Gefahr baubedingter Schadstoffeintrage in Boden, Grundwasser und angrenzende Le-
bensrdaume. Diese baubedingten Schadstoffemissionen kénnen durch die dem Stand der Technik ent-
sprechenden Schutzmallnahmen weitestgehend vermieden werden.

Betriebsbedingt sind Schadstoffemissionen durch Patienten-, Besucher-, Mitarbeiter- und Anlieferungs-
verkehr zu erwarten. Der Ausstold von Luftschadstoffen kann reduziert werden, wenn bei Bau und Be-
nutzung entsprechende EnergieeinsparmalRnahmen umgesetzt werden (z.B. kompakte Bauweisen, ef-
fiziente Warmedammung), auf Holzverbrennung weitestgehend verzichtet wird und emissionsarme
Fortbewegungsarten genutzt werden. Letzteres wird durch die Planung eines neuen Schienenhalte-
punkts sowie die Anbindung an das FulR-/Radwegenetz gefordert.

Auch aufgrund der technischen Entwicklung (z.B. zunehmender Anteil an Elektromobilitdt) und der sich
weiter verscharfenden rechtlichen Vorgaben ist nicht mit einer relevanten dauerhaften Erhéhung der

Schadstoffemissionen durch den Klinikneubau zu rechnen.

Lichtemissionen
Lichtemissionen gehen von der Strallenbeleuchtung sowie der AufRen- und Innenbeleuchtung an Ge-

bduden aus. Mogliche Beeintrdchtigungen durch Lichtemissionen kénnen durch die Nutzung insekten-
schonender AulRenbeleuchtungen minimiert werden. Dies wird im Rahmen der verbindlichen Bauleit-

planung durch eine entsprechende Festsetzung sichergestellt.

Ldrmemissionen
Von dem geplanten Klinikum gehen wahrend der Bauzeit Ladrmemissionen aus, die sich insbesondere

auf das stidostlich angrenzende Wohngebiet negativ auswirken kénnten.

Zudem sind wahrend der Betriebsphase Verkehrs- (Rettungswagen) und Hubschrauberlarmemissionen
zur Tag- und Nachtzeit zu erwarten. Eine schalltechnische Untersuchung wird im weiteren Planungsver-
lauf ermitteln, welche Larmeinwirkungen auf umliegende Wohngebiete zu erwarten sind und wie diese

auf ein gesundheitsvertragliches Mals reduziert werden kénnen. Larmbedingte Beeintrachtigungen
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VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

schitzenswerter Wohnbebauung und der Patienten im Klinikbereich missen durch entsprechende Re-

gelungen im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung vermieden werden.

2.2.8  Nutzung erneuerbaren Energien / sparsame Nutzung von Energie

Die Nutzung von regenerativen Energien wird durch das EEWarmeG des Bundes beim Neubau vorgege-
ben. Uber die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende EnergieeinsparmaRnahmen werden aus-
dricklich empfohlen.

Gemal dem Umwelt-Daten und -Kartendienst Online (UDO) der Landesanstalt fur Umwelt, Messungen
und Naturschutz Baden-Wirttemberg liegt die mittlere jahrliche Sonneneinstrahlung mit 1.136 kWh/m?
auf einem vergleichsweise hohen Wert. Da das Geldnde nur ein geringes Gefalle aufweist und keine
Schattwirkungen durch Walder o.a. vorliegen, sind die Voraussetzungen fiir die Gewinnung von Solar-
energie gut. Solar- und Photovoltaikanlagen werden im Rahmen des Energiekonzeptes geprift. Das
Energiekonzept wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens erarbeitet und liegt derzeit noch nicht
vor. Das Plangebiet liegt innerhalb von Wasserschutzgebieten (siehe Punkt 6.7.3). Hieraus ergeben sich

in Bezug auf die Nutzung von Erdwarme wasserwirtschaftliche Einschrankungen.

2.2.9 Anfilligkeit fir Unfalle und Katastrophen

Baubedingte Unfalle kdnnen durch einen fachgerechten Umgang mit Abfall und Gefahrenstoffen sowie
der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und Fachnormen vermieden werden. Mogliche Unfallrisiken
im Betriebsablauf sowie die rechtsglltigen Vorschriften zum Brandschutz sind bei der Planung zu be-
riicksichtigen. Eine erhdhte Anfalligkeit gegentiber Naturgefahren (z.B. Erdrutsche oder Uberschwem-
mungen) besteht aufgrund der Lage und Topographie des Standorts nicht. Das Plangebiet fiir das Kran-

kenhaus (Sonderbauflachen Klinik) liegt nicht im Hochwasserrisikogebiet.

2.2.10 Bedarf an Grund und Boden

Die Grolke des insgesamt Uberplanten Gebiets betragt etwa 13,7 ha. Die Flachen verteilen sich wie folgt:

Nutzungsart [ha]
Sonderbauflachen Krankenhaus 11,5
Sonderbauflache Schienenhaltepunkt 1,1
Griunflache Darstellung der bestehenden kleingértnerischen flachengleich
Nutzung nordlich der Aach (tatsachlicher Bestand) ca. 1,1

Gesamtsumme 13,7
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VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

3. Alternativenprifung

3.1 Standortalternativen und Begriindung zur Auswahl

Bezliglich Standortalternativen wird auf die Begriindung zur 29. FNP-Anderung verwiesen. Im Rahmen
der Standortfindung wurden mittels einer Machbarkeitsstudie (2023) die Auswahlkriterien sowie der
Flachenbedarf fur die Klinikplanung hergeleitet. Unter Einbeziehung raumordnerischer und umweltpla-
nerischer Faktoren wurden alternative Standorte geprift und die Entscheidung fiir den Standort Singen-
Nord nachvollziehbar begriindet. Die ausfiihrliche Standortalternativenprifung gelangt zu dem Ergeb-
nis, dass der hier favorisierte Standort nach Abwéagung der Belange von Natur und Umwelt und der sonst
relevanten 6ffentlich-rechtlichen und privaten Belange am besten fur den geplanten Klinikneubau ge-

eignet ist.

4. Ermittlung der Projektwirkungen

4.1  Wirkungen des Vorhabens

Die mit der vorliegenden Flachennutzungsplan-Anderung vorbereitete Planung weist Merkmale auf, die
in der Umwelt bzw. bei einzelnen Schutzgltern — direkt oder indirekt — zu bestimmten Reaktionen oder
Veranderungen fuhren konnen, die also umweltrelevante Wirkungen haben. Diese Merkmale werden
als Wirkfaktoren bezeichnet. Beispielsweise ist die Flaichenneuversiegelung durch Bebauung ein Pro-
jektmerkmal, das sich direkt negativ auf die Schutzgiiter Boden, Wasser und Flora/Fauna auswirkt (Ver-
lust aller Bodenfunktionen, reduzierte Versickerung, Lebensraumverlust). Die Emission von Larm dage-
gen ist eine Projekteigenschaft, die indirekt, d.h. — vermittelt Gber den Luftpfad — an einem anderen Ort
bzw. Gber das eigentliche Plangebiet hinauswirkt. Indirekte Wirkungen kénnen sich ebenso negativ aus-
wirken, Larm beispielsweise auf die Schutzgiiter Mensch (Beeintrdachtigung gesunder Wohnverhaltnisse

sowie der Erholungseignung von Freiflachen) und Tiere (Stor-/Scheuchwirkungen).

Die von den geplanten Baugebieten ausgehenden Wirkfaktoren (d.h. die Eigenschaften des Vorhabens

mit umweltrelevanten Effekten) werden unterschieden in

- Baubedingte Wirkfaktoren: Diese ergeben sich aus der Bautatigkeit bei der Herstellung der bauli-
chen Anlagen. Das Ausmalt der Umweltwirkungen hangt von den eingesetzten Baumitteln, Bauver-
fahren sowie vom Zeitpunkt der Bautatigkeit ab und kann zu Beeintrachtigungen fiihren, die zeitlich
und raumlich Gber die Bauphase und das Plangebiet hinausreichen. Die Auswirkungen baubedingter

Wirkfaktoren sind meist reversibel.

- Anlagebedingte Wirkungen: Dauerhafte Wirkungen, die von den Bauwerken selbst ausgehen und

unabhdngig von der Nutzung sind, z.B. Flachenversiegelung.

-  Betriebsbedingte Wirkungen: Diese ergeben sich durch den Betrieb und die Nutzung des Gebiets,

v.a. Ldrmemissionen durch Verkehr.

Nachfolgend werden die Wirkfaktoren des Vorhabens detailliert dargestellt und beschrieben.
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4.2  Baubedingte Wirkfaktoren

4.2.1 Vorlbergehende Flacheninanspruchnahme

Durch Baustelleneinrichtung, bauzeitliche Zufahrten, etc. wird es zu einer temporéren Flacheninan-
spruchnahme kommen. Die betroffenen Flachen kénnen bei Umsetzung des Vorhabens entweder be-
baut oder zu begrinten Freiflachen entwickelt werden. Von der bauzeitlichen Nutzung sind insbeson-
dere die Schutzguter Boden und Wasser (z.B. Verdichtung/eingeschrankte Durchlassigkeit), Landschaft
(Veranderungen des Orts- bzw. Landschaftsbildes z.B. durch Materiallagerung, Baustellenstralen/Con-
tainer) sowie Pflanzen/Biotope und Tierarten betroffen (Lebensraumverlust durch Beseitigung oder

Schadigung von Vegetationsstrukturen).

4.2.2 Bodenverdnderungen

Wahrend der Bauzeit finden Bodenverdanderungen durch Abtragung, Zwischenlagerung und ggf. Wie-
derauftrag von Boden statt. Zudem kann es zu Verdichtungen durch Befahren mit schwerem Gerat oder
durch Ablagerung von Material kommen. Sofern mit dem Schutzgut Boden sach- und fachgerecht um-
gegangen wird (siehe die Leitfaden des Landes Baden-Wirttemberg sowie DIN 19731 (Verwertung von
Bodenmaterial) und DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten)), kénnen bau-
bedingte Bodenfunktionsverluste weitgehend, aber nicht vollstandig vermieden werden. Es ist darauf
hinzuwirken, dass wahrend der Bauzeit moglichst nur diejenigen Flachen in Anspruch genommen wer-

den, die nachfolgend ohnehin bebaut werden, nicht jedoch die spateren Griinflachen.

4.2.3  Bauzeitliche Licht- und Larmemissionen, Erschitterungen und sonstige Beunruhigungen

Durch Baumaschinen und Lkw-Verkehr kann es zu Larmeinwirkungen und Erschitterungen innerhalb
des Gebiets sowie in den angrenzenden Bereichen, die zur Erholung genutzt werden, kommen. Zudem
fahren die Aufstellung und Bewegung von Kranen genau wie weitere Bautatigkeiten zu visuellen Beun-
ruhigungen, die sich ebenfalls stérend auf die Schutzglter Mensch (Beeintrachtigung der Erholungs-
und Wohnqualitat) sowie Tiere (Scheuchwirkungen/Meidungsverhalten) auswirken. Auch nachtliche
Lichtemissionen kénnen bei manchen Fledermausarten zur Meidung des Gebiets fihren, wadhrend
nachtaktive Insekten, insbesondere in Gewasserndhe, von den Lichtquellen angelockt und hierdurch

geschadigt werden kénnen.

4.2.4 Baubedingte Schadstoffemissionen

Durch Staubaufwirbelung (z.B. Erdbewegungen bei sehr trockener Witterung), durch Abgase von Bau-
maschinen oder durch Auswaschung aus Abféllen kann es zur Freisetzung von Luft- oder Bodenschad-
stoffen kommen (Schutzgiter Klima/Luft, Boden und Wasser). Diese Wirkungen lassen sich durch Be-
achtung der gdngigen Umweltschutzauflagen deutlich reduzieren oder ganz vermeiden (u.a. Staubbin-
dung durch Feuchthalten des Materials und unbefestigter Pisten, Einsatz emissionsarmer Arbeitsgerate
nach dem Stand der Technik, sach- und fachgerechter Umgang mit Abféllen und Gefahrstoffen, z.B. so-

fortige Entsorgung von Bauabfallen aus der Baugrube).
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4.2.5 Unfallrisiken durch den Baustellenbetrieb

Im Rahmen der Bauarbeiten kann es durch Unfélle zu Verunreinigungen kommen (z.B. auslaufendes Ol).
Hiervon sind insbesondere die Schutzgiter Boden, Wasser, Pflanzen/Biotope/Biodiversitdt sowie
Mensch betroffen. Schadliche Stoffeintrage kdnnen durch die dem Stand der Technik entsprechenden
Malnahmen eines umweltschonenden Baustellenbetriebs weitestgehend vermieden werden (z.B. La-
gerung von Ol/Benzin etc., Olwechsel, Auftanken sowie Montage-, Service- und Reparaturarbeiten an
Baumaschinen nur auf befestigten und kontrolliert entwdsserten Flachen (Beton, Asphalt) aulRerhalb
des Gewasserrandstreifens der Aach, regelmaRige Uberpriifung/Wartung der eingesetzten Baumaschi-

nen zur Auffindung moglicher Leckagen).

4.2.6 Schadigung von Vegetationsstrukturen, die langfristig erhalten bleiben sollen

Durch Unachtsamkeit oder mangelhafte Absperrungen (durch Baustellenzdune 0.3.) kénnen zu erhal-
tende Bdume oder hochwertige Vegetationsstrukturen geschadigt werden, z.B. durch Verdichtungen im
Wurzelraum, Abknicken von Asten, Befahren und Lagerflichen im Uferbereich der Aach (Schutzgut
Pflanzen, Biotope, Biodiversitat). Diese Risiken lassen sich durch Einhaltung der einschlagigen Regel-
werke (insbesondere DIN 18920 und RAS-LG 4), ggf. mit Kontrolle durch eine dkologische Bauaufsicht,

weitestgehend vermeiden.

4.3 Anlagenbedingte Wirkfaktoren

4.3.1 Dauerhafte Flacheninanspruchnahme

Durch die dauerhafte Uberbauung und Versiegelung kommt es zu einem vollstindigen Verlust aller Bo-
denfunktionen in den betroffenen Bereichen; etwa 12,6 ha landwirtschaftliche Ertragsflachen gehen
unwiederbringlich verloren (Schutzgliter Boden und Flache). Zudem stellen die Flachen keinen bzw. nur
einen stark Uberpragten und fir viele Arten nicht mehr geeigneten Lebensraum dar (Schutzgut Arten,
Biotope, Biodiversitdt) und konnen auch ihre weiteren Funktionen im Naturhaushalt (z.B. Wasserrick-
halt, Versickerung/Fullen des Grundwasserspeichers; Klimaausgleichsfunktion) nicht mehr erfiillen. Die
verstarkte Aufheizung im Bereich groRflachiger Versiegelung erzeugt einen Warmeinseleffekt (Schutz-
gut Klima/Luft) und kann damit Hitzebelastungen (Schutzgut Mensch) verursachen. Die Flacheninan-
spruchnahme fiihrt zu einer deutlich wahrnehmbaren Anderung des Erscheinungsbildes des Ortsein-
gangs und zu visuellen Stérungen z.B. durch den Verlust oder die Anderung von Blickbeziehungen
(Schutzgut Landschaft); auch damit wirkt sich die Flachenumnutzung negativ auf das Schutzgut Mensch

aus (z.B. Verlust von Naherholungsflachen, verminderte Wohnumfeldqualitat).

4.3.2 Bodenverdnderungen

Auch anlagebedingt kommt es zu Bodenverdichtung, -abtrag und -auftrag mit den entsprechenden Bo-
denfunktionsverlusten und den sich hieraus ergebenden Verschlechterungen fiir die Schutzglter Was-
ser (z.B. verminderte Durchlassigkeit) sowie Arten, Biotope und Biodiversitat (Abwertung der Lebens-

raumgqualitat z.B. durch veranderte Standortbedingungen).
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4.3.3  Zusatzliche Barrierewirkungen

Die Errichtung der groRvolumigen und hohen Baukorper kann zu einer Abriegelung fihren; die Bebau-
ung kann sowohl fir manche Tierarten als auch fur Luftstrémungen ein Hindernis darstellen und wirkt
sich damit negativ auf die Schutzgiter Tiere (geringere Durchldssigkeit der Landschaft als Lebensraum,
eingeschrankte Habitatvernetzung) sowie Klima/Luft (z.B. Veranderung von Kalt- und Frischluftstromen

in der Aach-Aue) aus.

4.3.4  Verlust von Vegetationsstrukturen

Durch die Umsetzung der Planung gehen vorhandene Vegetationsstrukturen dauerhaft verloren. Hier-
von betroffen sind neben Acker-, Wiesen- und Brachfldchen insbesondere Einzelbdume, eine Baumreihe
und zwei innerhalb der landwirtschaftlichen Nutzung liegende Garten. Die Entfernung der Gehdlze ist
mit einem Verlust von Brut- und Nahrungshabitaten von an Geholze gebundenen Tierarten (z.B. Vogel
wie Amsel, Buchfink, Meisen, Ménchsgrasmicke, Rotkehlchen, Zaunkonig) sowie mit dem Verlust von
Leitstrukturen fir jagende Fledermause verbunden (Schutzgut Arten, Biotope, Biodiversitat). Die Baum-
reihe entféllt als prdgendes Element flir das Landschaftsbild. Die zwei innerhalb der intensivlandwirt-
schaftlichen Nutzung liegenden Gartenflachen gehen als Erholungsraume verloren (Schutzgut Mensch).
DarUber hinaus entfallt die Wirkung der begriinten Flachen und der Geholze in Bezug auf die Schutzgl-
ter Wasser (hohes Filter- und Retentionspotenzial) sowie Klima/Luft (z.B. Kalt- und Frischluftbildung).
Die straRenbegleitenden Baumreihen an der L 191 und der Nordstadtanbindung sowie die Kleingarten-

anlage an der Aach bleiben jedoch vollstdndig erhalten.

4.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

441 Larmemissionen

Insbesondere durch Rettungsfahrzeuge sowie Rettungshubschrauber ist nutzungsbedingt mit erhdhten,
temporaren Ladrmemissionen zu rechnen, die tags und nachts auftreten kénnen. Hinzu kommen Patien-
ten-, Besucher und Lieferverkehr. Aus dem gesamten Gebiet sind Larmemissionen moglich. Durch den
Wirkfaktor sind potenziell die Schutzgiiter Mensch (verminderte Wohnqualitat; larmbedingte gesund-
heitliche Belastungen), Landschaft (in Bezug auf Einschrankungen fir die Erholungsnutzung) sowie Tiere
(Scheucheffekte) betroffen.

4.4.2  Lichtabstrahlung

Die Nutzung ist mit dauerhaften Lichtemissionen z.B. durch die StraBenbeleuchtung, durch AuRenbe-
leuchtungen auf dem Klinikgeldnde, Parkpldtzen, Hubschrauberlandeplatz oder durch Lichtabstrahlung
aus nicht durch Rollldden o0.3. verdeckten Fenstern verbunden. Das kann zu grofflachigen Aufhellungs-
effekten fihren, die das Naturerlebnis auch in angrenzenden Gebieten vermindern (z.B. geringe Sicht-
barkeit des Sternenhimmels, Schutzgiiter Landschaft und Mensch). Zudem wirken sich Lichtemissionen
auf viele Tierarten negativ aus (z.B. Anlockwirkung auf nachtaktive Insekten; Meidungsverhalten bei
lichtscheuen Fledermausarten). Im Hinblick auf die Ndhe zur Radolfzeller Aach, einem Lebensraum fir
Fledermause und Insekten, besteht hier eine erhdhte Empfindlichkeit und sind im Bebauungsplan wirk-

same VermeidungsmaRnahmen festzusetzen.
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4.4.3  Emissionen von Luftschadstoffen

Der Kraftfahrzeugverkehr im Gebiet fiihrt zur Freisetzung von Luftschadstoffen (z.B. Feinstaubbelas-
tung, Schutzgut Klima/Luft). Gesundheitliche Beeintrachtigungen sind dadurch jedoch nicht zu erwarten
(vgl. auch Kap. 2.2.7).

4.4.4  Scheuchwirkungen / visuelle Beeintrachtigungen durch Bewegung
Durch die Nutzung des neuen Klinikums kann es zu Stérungen, die bei bestimmten Tierarten auch in
angrenzenden Bereichen zu Scheuchwirkungen und zu Meidungsverhalten fihren kénnen (z.B. Fahr-

zeugbewegungen, verstarkter Erholungsdruck auf angrenzenden Grinflachen und im Wegenetz).

445 Weitere betriebsbedingte Wirkfaktoren
Weitere betriebsbedingte Wirkfaktoren wie Geruchsemissionen, Erschitterungen, Strahlungen oder
Verunreinigungen von Luft, Boden oder (Grund-)Wasser durch Unfalle sind im Hinblick auf die Nutzung

als Krankenhaus nicht zu erwarten.
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5. Methodisches Vorgehen

Die folgende Ubersicht verdeutlicht das methodische Vorgehen der UVP:

Ermittlung der Projektwirkungen Kapitel 4

Beschreibung der Projektwirkungen und ihrer Reichweiten durch Auswerten der technischen Pla-
nungen und Fachgutachten

v

Festlegung des Untersuchungsrahmens Kapitel 5

Abgrenzung des Untersuchungsraumes, Festlegung der zu untersuchenden Umweltbelange bzw.
Projektwirkungen

v

Bestandsaufnahme Kapitel 6 und 7

Auswerten der Fachplanungen, Schutzgebietsausweisungen und vorhandener Untersuchungen

eigene Bestandsaufnahme der Biotoptypen und der Nutzung

schutzgutbezogene Beschreibung des aktuellen Zustands von Naturhaushalt und Landschaft ein-
schlielRlich bestehender Vorbelastungen

Beurteilung der Bedeutung / Leistungsfahigkeit der Schutzglter

Beurteilung der Empfindlichkeit der Schutzglter gegenlber den Projektauswirkungen

Einschatzung der Entwicklung des Raumes ohne Umsetzung des Vorhabens (Status-quo-Prognose)

N

Zusammenfassende Beurteilung der Raumanalyse Kapitel 8

Schutzgutbezogene Beurteilung der Bedeutung und projektbezogenen Empfindlichkeit
von Naturhaushalt und Landschaftsbild

v

Beurteilung der Umweltauswirkungen Kapitel 9 und 10

Verknlpfung von Belastungsintensitat der jeweiligen Wirkung mit der Empfindlichkeit des jeweils
betroffenen Schutzgutes zur Konfliktstarke

Beurteilung der Auswirkungen des geplanten Projektes auf die einzelnen Schutzglter

Darstellung méglicher risikovermeidender und -mindernder MaRnahmen

Beurteilung der verbleibenden Umweltauswirkungen des Vorhabens

Hinweise zu moglichen Ausgleichs- bzw. ErsatzmalRnahmen und deren Wirkung

N

Allgemeinverstdandliche Zusammenfassung Kapitel 11

Kurzdarstellung der Planinhalte und des Untersuchungsraums

Zusammenfassende Beurteilung des Vorhabens im Hinblick auf seine Umweltfolgen
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5.1 Festlegung des Untersuchungsrahmens

Die gesetzlichen Anforderungen an die Unterlagen des Planungstragers im Planverfahren mit Umwelt-
vertraglichkeitsprifung sind im Gesetz Gber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) festgelegt. Ge-
malk UVPG ist sicherzustellen, dass Auswirkungen des Vorhabens auf die folgenden nach § 2 UVPG zu
betrachtenden Schutzgiter beurteilt werden kénnen:

- Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

- Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

—  Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft,

- kulturelles Erbe und sonstige Sachguter sowie

- die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgitern.

5.2 Raumliche Abgrenzung

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums erfolgt in Abhédngigkeit von den natiirlichen Gegebenheiten
(Landnutzung, Bebauung, Relief etc.) und der méglichen Reichweite der Projektwirkungen (u.a. Larm-
immissionen, Landschaftsbildveranderungen). Der Untersuchungsraum ist so zu wahlen, dass sich alle
voraussichtlich betroffenen Bereiche im Untersuchungsraum befinden. Zu betrachten sind im vorliegen-
den Fall insbesondere die Auswirkungen auf den Boden als landwirtschaftlicher Ertragsstandort und auf
das Grundwasser als Trinkwasserreserve sowie die Auswirkungen des Vorhabens auf den Untersu-
chungsraum in seiner Bedeutung als hochwertiger Landschaftsraum, Habitat fur geschiitzte Tier- und
Pflanzenarten und in seiner 6kologischen Vernetzungsfunktion (Umweltbelange Landschaft, Pflanzen,
Tiere). Darlber hinaus sind die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch durch Larm (auf bisherige und

kiinftige Gebietsnutzungen) und durch den Verlust von Naherholungsraumen zu betrachten.

Der Untersuchungsraum der UVP entspricht fur die Schutzglter Pflanzen, Biotope, biologische Vielfalt,
Flache, Boden, Wasser, Luft, Klima sowie kulturelles Erbe und sonstige Sachglter dem Geltungsbereich
der FNP-Anderung. Zur Betrachtung der Auswirkungen auf die Umweltbelange Mensch (Wohnen, Ge-
sundheit, Erholung), Tiere und Landschaft werden zudem die angrenzenden Gebiete mit in den Unter-

suchungsraum einbezogen.

5.3 Inhaltliche Abgrenzung
Untersucht wird die geplante, oben beschriebene Flachennutzungsplan-Anderung.

Die Raumanalyse wird flachendeckend fir den gesamten Untersuchungsraum vorgenommen und um-
fasst die 0.g. nach § 2 UVPG zu untersuchenden Schutzglter. Als Grundlage fur die UVP werden einer-
seits alle relevanten Daten und Planungen wie der Regionalplan, Landschaftsplan, Schutzgebietsverord-
nungen, Bodenfunktionskarten und Altlastenkataster bezlglich der Bedeutung, Empfindlichkeit, Vorbe-
lastung der jeweiligen Schutzglter ausgewertet. Die verwendeten Unterlagen werden in Tabelle 1 auf-
geflihrt. Zudem wurden im Untersuchungsgebiet eine Nutzungs- und Biotoptypenkartierung sowie eine
faunistische Untersuchung vorgenommen, deren Ergebnisse in separaten Gutachten (siehe Tabelle 1

und Quellenverzeichnis) dargestellt sind.
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Auf Basis der vorhandenen Unterlagen und der Ergebnisse der durchgeflhrten Biotoptypen- und Arten-

schutz-Kartierungen werden pro Schutzgut

- der aktuelle Zustand beschrieben,

- wesentliche Vorbelastungen dargestellt,

- die Bedeutung / Leistungsfahigkeit der Schutzgiter beurteilt,

- die Empfindlichkeit gegeniber den Wirkungen des geplanten Klinikums

beurteilt.

AnschliefRend erfolgt eine Prognose zu den voraussichtlichen Auswirkungen des geplanten Vorhabens
auf die Schutzglter. Zur Einschatzung der naturschutzfachlichen und stadtebaulichen Auswirkungen
wird die in Kap. 7 ermittelte Bedeutung bzw. Empfindlichkeit der Schutzglter mit den umweltrelevanten
Auswirkungen und Effekten verknUpft, die gemal Kapitel 4 beim geplanten Vorhaben zu erwarten sind.
Dabei werden auch Wechsel- und Sekundarwirkungen betrachtet.

AbschlieRend werden MaRRnahmen zur Vermeidung und Minimierung der zu erwartenden Beeintrach-
tigungen vorgeschlagen, eine Prognose zu dem voraussichtlich zu erwartenden Ausgleichsbedarf ge-
troffen sowie Vorschlage fiir mogliche Ausgleichsmallinahmen gemacht. Eine konkrete (rechnerische)
Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung kann auf Ebene der Flichennutzungsplan-Anderung noch nicht durch-
gefihrt werden, da das genaue Mal} der baulichen Entwicklung auf dieser Planungsebene nicht verbind-

lich geregelt wird.

Die Ermittlung des genauen Ausgleichsbedarfs sowie die Festlegung konkreter Ausgleichsflachen bzw. -

malknahmen erfolgt im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung.

365° freiraum + umwelt Seite 23 von 65



VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht

zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

Tabelle 1: Ubersicht iber Datengrundlagen und Untersuchungsmethoden

Verwendete Datengrundlagen

Methodisches Vorgehen und Inhalte

Umweltbelang Boden/Fliche

—  LUBW Daten- und Kartendienst online

- Geoportal Baden-Wirttemberg, Karten-
dienst des Landesamts flr Geologie, Roh-
stoffe & Bergbau Baden-Wirttemberg

- Bodenschatzungswerte (LGRB)

- Orientierende Baugrunduntersuchung
(HPC AG, 2022)

—  Entwurf zur 29. FNP-Anderung

- Vorentwurf Bebauungsplan , Klinikstand-
ort Singen-Nord“ (Juli 2025)

- Beurteilung der Flache hinsichtlich Nutzungsum-
wandlung, Zersiedelung, Zerschneidung

— Ermittlung der natdrlichen Bodenfunktionen und
Beurteilung der Bedeutung der Boden fir die Land-
wirtschaft und den Naturhaushalt

— Ermittlung der Vorbelastung des Bodens (Altlasten,
Schadstoffe etc.)

- Ermittlung der Eignung des Untergrundes fir die
dezentrale Versickerung

Umweltbelang Wasser

— LUBW Daten- und Kartendienst online
-~ LGRBonline

- Ermittlung und Bedeutung des Plangebiets fir die
Grundwasserneubildung

- Ermittlung der Bedeutung und Empfindlichkeit der
Grundwasservorkommen im Plangebiet

- Ermittlung vorkommender Oberflaichengewdasser

Umweltbelang Klima/Luft

— LUBW Daten- und Kartendienst online

- Daten des Deutschen Wetterdienstes
(DWD)

- Ermittlung und Beurteilung der Bedeutung klimati-
scher Verhaltnisse im Plangebiet

- Beurteilung der lokal-klimatischen Auswirkungen
der Planung im Hinblick auf Funktionsbezlge zu
Menschen, Pflanzen und Tieren

Umweltbelang Pflanzen, Biotope, biologische

Vielfalt

- LUBW Daten- und Kartendienst online
- digitale Luftbilder (LUBW, LGL)

- Biotoptypenkartierung (365° freiraum +
umwelt, 09/2024)

- Biotoptypenschlissel (LUBW)

— Regionaler Biotopverbund Hochrhein-Bo-
densee

— Ermittlung der vorhandenen Biotoptypen und de-
ren Bedeutung und Empfindlichkeit im raumlichen
Zusammenhang (z.B. Biotopverbundfunktion)

— Beurteilung der floristischen Vielfalt; Einschatzung
des Entwicklungspotenzials der im Gebiet und um-
liegend vorhandenen Biotopstrukturen

- Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf
seltene oder geschitzte Pflanzen gem. § 44
BNatSchG

Umweltbelang Tiere

-~ LUBW Daten- und Kartendienst online

— Artenschutzrechtliche Relevanzbegehung
Vogel Flederméduse (A. Sproll, 2022)

- Ermittlung d. Vorkommens bedeutsamer Tierarten
— Beurteilung der faunistischen Vielfalt
Prufung auf Vorhandensein von Wildtierkorridoren

— Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf
seltene oder geschitzte Tiere gem. § 44 BNatSchG

Umweltbelang Landschaft
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Ortsbegehung (365° freiraum + umwelt,
07/2023)

Fotodokumentation, Aufnahme der land-
schaftstypischen Strukturen

digitales Luftbild

Topografische Karte 25 digital, Landes-
vermessungsamt BW

Darstellung der pragenden Strukturen und der Vor-
belastung des Plangebiets und seiner Umgebung

Ermittlung von wichtigen Blickbezligen

Entwicklung einer angemessenen landschaftlichen
Einbindung des Gebiets

Umweltbelang Mensch (Wohnen, Gesundheit, Freizeit/Erholung, Bevolkerung)

Ortsbegehung (365° freiraum + umwelt,
09/2024)

Flachennutzungs- und Landschaftsplan
Freizeit- und Wanderkarten
digitales Luftbild

Ermittlung der Empfindlichkeit des Plangebiets in
seiner Funktion fir Gesundheit und Erholung

Ermittlung der Bedeutung der angrenzenden Fla-
chen fur die Erholung sowie der Funktions- und
Wegebezlge fir den Menschen

Ermittlung und Bewertung zu erwartender
Larmeinwirkungen auf umgebende Wohnbebauung

Umweltbelang Kulturelles Erbe und sonstige Sachgtiter

Denkmal-Verzeichnis des Landesdenk-
malamts Baden-Wirttemberg

historische Karten (Leo BW)
Nutzungskartierung

Archéologische Sondierungen durch
Denkmalpflege (Herbst 2024)

Flurbilanz 2022

Ermittlung der Bedeutung des Plangebiets flir den
Denkmalschutz (archdologische Denkmalpflege so-
wie Baudenkmaler)

Ermittlung der Auswirkungen der Planung auf Sach-
glter wie landwirtschaftliche Ertragsflachen und
bestehende Bebauung

54

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben

Bei der Zusammenstellung der Informationen und der Beschaffung der Datengrundlagen traten keine

Schwierigkeiten auf. Die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Kartierung aus dem Jahr 2022 sollten

bei einer weiteren Konkretisierung der Planung im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan

aktualisiert werden.
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6. Ubersicht Giber den Untersuchungsraum

6.1 Lage im Raum

Das Plangebiet liegt am nérdlichen Stadteingang Singens. Ostlich der Schienenstrecke Singen - Engen
liegt die geplante Sonderbaufldche Schienenhaltepunkt mit einer Fliche von ca. 1,1, ha. Ostlich der
L191, stdlich der Nordstadtanbindung liegt die geplante Sonderbauflache Krankenhaus (ca. 11,5 ha),
die im Siden und Westen von den gartnerischen Nutzungen im Bereich der Aach begrenzt wird. Die
tatsachlich bestehenden kleingartnerischen Nutzungen werden als Grinflache dargestellt (ca. 1,1 ha).

Die Gesamtfliche dieser FNP-Anderung betragt ca. 13,7 ha.

Abb. 3: Luftbild des Anderungsbereichs
(rot); Quelle: Landesamt flr Geoinformation und Landentwicklung, unmafstablich

6.2  Naturrdumliche Lage

Der Anderungsbereich liegt im siidwestlichen Teil des Naturraums 30 ,Hegau” und ist der GroRland-
schaft 3 ,Voralpines Higel- und Moorland” zugeordnet (LUBW). Wie das gesamte Stadtgebiet liegt der
Uberplante Bereich im Talraum der am westlichen Siedlungsrand von Singen verlaufenden Radolfzeller
Aach. Der Talraum ist durch eiszeitliche Schotterablagerungen gepragt, aus denen westlich die Vulkan-

kegel der Hegauer Berge herausragen.

6.3  Potenzielle natlrliche Vegetation

Aufgrund der Lage in der Aachaue wirde sich als potenzielle natirliche Vegetation bei ausbleibender
anthropogener Nutzung langfristig ein Eschen-Erlen-Sumpfwald im Ubergang zu und/oder Wechsel mit

Bergahorn-Eschen-Feuchtwald (6rtlich Walzenseggen-Erlenbruchwald) einstellen.
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6.4 Relief

Das Geldnde ist eben und liegt in der Aue der Radolfzeller Aach. Es fallt nach Osten zum Fluss hin leicht
ab und befindet sich auf einer Hohe von etwa 428 bis 432,5 m. . NN. Westlich erheben sich die Hohen-

zlge des Hegau.

"

r
-

\

Abb. 4: Relief um Singen. Plangebiet: schwarzer Kreis (Schummerungskarte LUBW)

6.5  Nutzungsstruktur, land- und forstwirtschaftliche Nutzung

Der (iberwiegende Teil des Anderungsbereichs wird landwirtschaftlich als Acker genutzt. Einige wenige
Acker liegen brach, so dass sich hier eine annuelle Ruderalvegetation eingestellt hat bzw. eine Brache-
mischung angesat wurde. Zudem sind Fett- und Magerwiesenstreifen vorhanden. Im Osten wurde eine
Flache als Intensivgriinland angesat. Hier befinden sich zudem zwei innerhalb der landwirtschaftlichen
Nutzung liegende Gartenflaichen mit Schuppen. Entlang der angrenzenden Strallen sind Baumreihen
gepflanzt worden.

Das Gebiet wird von Nord nach Sid von einem teils asphaltierten, teils geschotterten Weg durchzogen,
der von einer Baumreihe begleitet wird und als Spazier- und Radweg genutzt wird.

Im Stiden und Osten grenzen Kleingarten sowie die Radolfzeller Aach mit gewdsserbegleitenden Gehdl-
zen an. Westlich verlauft die L 191 mit einer beidseitigen Baumreihe, westlich davon ist ein Wiesen- und

Ackerstreifen vorhanden, an den sich die Bahnlinie anschliel3t.
Aufgrund der angrenzenden Kleingartennutzung und dem querenden Weg kommt dem Bereich auch

eine Naherholungsfunktion fir die jenseits der Aach liegenden Wohnquartiere (Wohnumfeld, Spazier-

gange in die Feldflur, Radfahrer) sowie eine Verbindungsfunktion fir Radfahrer zu.
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6.6  Fachplanungen

6.6.1 Umweltplan Baden-Wirttemberg

Eines der wesentlichen, im Umweltplan formulierten Ziele umfasst die Reduktion der weiteren Flachen-
inanspruchnahme, d.h. der Nutzung bislang unbebauter Flachen fir Siedlungs- und Verkehrszwecke.
Die Umsetzung der vorliegenden Planung ist mit einem erheblichen Flachenverbrauch verbunden. Es
handelt sich jedoch um eine Flache, die in einem intensiven Auswahlprozess unter verschiedenen Stand-
orten im Landkreis als am besten geeignet herausgefiltert wurde. Durch die siedlungsraumliche Lage
und die ausgezeichnete Erreichbarkeit kann diese Flache die erforderlichen Funktionen an einen regio-
nalen Klinikstandort vorweisen, um die nachhaltige Sicherung einer wirtschaftlichen und qualitativ

hochwertigen stationdren Gesundheitsversorgung im Landkreis Konstanz sicherzustellen.

6.6.2 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-
Wirttemberg (KlimaG BW)

Die offentliche Hand hat bei ihren Planungen bestmdglich darauf hinzuwirken, das Klima durch eine
Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu schitzen und fir die Anpassung an die unvermeidbaren
Folgen des Klimawandels zu sorgen. Diese beiden Ziele werden bei der vorliegenden Planung folgender-

maRen berlcksichtigt:

MaRnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken

Durch den Erhalt der kleingédrtnerischen Nutzungen entlang der Aach bleibt ein breiter Griinkorridor
erhalten und sichert damit auch die Frischluftzufuhr in das Siedlungsgebiet der Kernstadt Gber die Aach.
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung soll die Flacheninanspruchnahme innerhalb des Gebiets
durch eine verdichtete und flacheneffiziente Bebauungskonzeption reduziert werden (z.B. mehrge-
schossige Bauten, Reduzierung oberirdischer Stellplatze, stattdessen Hoch-/Tiefgarage, Mehrfachnut-
zung der Dachflachen fur Dachbegriinung/Retention/Photovoltaik). Die neue Baufldche hat unmittelbar
Anschluss an den offentlichen Nahverkehr (Bus und Bahn) sowie an das FuR- und Radwegenetz,

wodurch sich der verkehrsbedingte CO,-Ausstol’ reduziert.

Im Rahmen der weiteren Planungen wird flir das Gebiet ein Energiekonzept ausgearbeitet. Die Nutzung
regenerativer Energien (Biomasse, Photovoltaik, thermische Solaranlagen) soll im Gebiet gefordert wer-
den. Eine energiesparende Bauweise kann ebenfalls zur Verringerung von Treibhausgasen beitragen.

Es gehen keine Waldflachen oder Feldgeholze verloren, die eine hohe Bedeutung als Kohlenstoffspei-
cher hatten. Durch die mit der Planung verbundene Rodung von Einzelbdumen gehen diese zwar Koh-
lenstoffspeicher verloren. Eine Verpflanzung von geeigneten Bdumen an Ersatzstandorte wird im Rah-
men des Bebauungsplans gepriift. Als Ersatz fir zu rodende Baume sind Durchgrinungspflanzungen in
den AulRenbereichen des Klinikums, d.h. in unmittelbarer Nahe vorgesehen, welche die CO,-Speicher-
funktion der entfallenden Geholze wieder Gbernehmen kénnen. Die Rodungen werden damit voraus-

sichtlich auch unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes vollstandig ausgeglichen.

MaRnahmen zur Klimaanpassung

Die MalBnahmen zur Klimaanpassung zielen einerseits auf die Minimierung von Temperaturerhéhun-

gen, andererseits auf ein nachhaltiges Wassermanagement ab. In Bezug auf das Wassermanagement

365° freiraum + umwelt Seite 28 von 65



VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

soll die Ruckhaltung, Verdunstung und Versickerung von Wasser im Gebiet maximiert bzw. der Oberfla-
chenabfluss minimiert werden. Hierdurch werden die Folgen von Starkregenereignissen abgemildert
und die Grundwasserneubildung bestmdoglich aufrechterhalten.

In der Regel kann mit den nachfolgend aufgefihrten MaRkRnahmen gleichzeitig zur Reduktion von Hitze-

belastungen als auch zum nachhaltigen Wassermanagement beigetragen werden:

- Dachbegriinung

- Anlage von Versickerungsflachen

- grun-blaue-Infrastruktur (Schwammstadt) zur Kihlung des 6ffentlichen Raumes durch attraktive
Freiraumgestaltung,

- Ein Regenwassermanagementkonzept soll auf Bebauungsplanebene erstellt werden. Einzelne MaRk-

nahmen werden im Rahmen der detaillierten Bebauungsplanung festgesetzt.

Die im Bebauungsplan in Form von privaten und &ffentlichen Grunflachen festzusetzenden Freirdume
tragen durch die hier zu pflanzenden Geholze zur Frischluftbildung, Luftfilterung, Luftbefeuchtung und
Abklhlung bei. Gleichzeitig sichern sie Freirdume zur Rickhaltung und Versickerung von Niederschlags-
wasser.

Die klimatische Wohlfahrtswirkung von Geholzen und anderer Vegetation soll auch durch die Begriinung
des StralRenraums (Baumreihen) sowie der Gebaude (Dachbegriinung) genutzt werden. Im Rahmen der
verbindlichen Bauleitplanung werden zudem Festsetzungen zur Oberflachenbeschaffenheit von Stell-
platzen, Hof- und Wegeflachen getroffen, die sommerliche Aufheizeffekte reduzieren und die Verduns-
tungs- und Versickerungsrate auch im Bereich befestigter Flachen maximieren (z.B. wasserdurchlassige,

moglichst helle Belage).

6.6.3 Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg (LEP)

Singen gehort laut LEP (Wirtschaftsministerium Baden-Wirttemberg 2002) in der Region Hochrhein-
Bodensee und speziell im Landkreis Konstanz zum Verdichtungsraum Bodenseeraum mit besonderer
struktureller Pragung. Weiter wird Singen als Mittelzentrum in der Region ausgewiesen. Die Stadt liegt
an den Landesentwicklungsachsen Schaffhausen — Gottmadingen — Singen, Konstanz — Radolfzell a. B. —
Singen — Engen — (Donaueschingen) sowie Singen — Stockach — (Uberlingen). Die geplante Ausweisung
einen neuen zentralen Klinikstandorts entspricht den raumordnerischen Zielen eines Mittelzentrums.
Gemal Grundsatz 1.3 des LEP ist die Siedlungstatigkeit vorrangig in Siedlungsbereichen und Siedlungs-
schwerpunkten zu konzentrieren. GemaR Grundsatz 1.4 sollen sich notwendige Siedlungserweiterungen
in Siedlungsstruktur und Landschaft einfliigen und in Flachen sparender Form verwirklicht werden. Zur
Ausstattung von Mittelzentren gehort gemald LEP u.a. ein Krankenhaus der Regional- und der Zentral-

versorgung (Begrindung zu Plansatz 2.5.9).

365° freiraum + umwelt Seite 29 von 65



VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

6.6.4 Regionalplan Hochrhein-Bodensee

Regionalplan 2000

Der rechtswirksame Regionalplan 2000 des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee (in Kraft 1998) legt
die Stadt Singen als Mittelzentrum mit oberzentraler Ergdnzungsfunktion fest. Singen ist dartber hinaus
Schwerpunkt fir Dienstleistungen, Industrie und Gewerbe. Der wirksame Regionalplan 2000 des Regio-

nalverbandes Hochrhein-Bodensee legt flr den geplanten Standort einen Regionalen Griinzug (VRG)

fest. Regionale Griinzlge sind Ziele der Raumordnung.
Plansatz 3.1.1 Regionale Grunzlge:
»In regionalen Grinztgen findet eine Besiedlung nicht statt.

- Standortgebundene land- und forstwirtschaftliche bauliche Nutzungen sind im Rahmen des §
35 Abs. 1 BauGB zulassig.

- Bauliche Anlagen der technischen Infrastruktur sowie bauliche Anlagen fiir Erholung, Freizeit
und Sport sind zuldssig, wenn sie die Funktionen der Griinziige sowie den Charakter der Land-
schaft hinsichtlich ihrer Gestaltung und beim Betrieb nicht wesentlich beeintrachtigen oder

keine geeigneten Alternativen aullerhalb der Griinzige zur Verfigung stehen.”

Aufgrund der Dimensionierung und der geplanten Nutzung handelt es sich bei der Planung nicht um ein
privilegiertes Vorhaben nach § 35 Abs. 1 BauGB oder um eine bauliche Anlage der technischen Infra-

struktur oder fur Erholung, Freizeit und Sport.

Aus diesem Grunde widerspricht die Planung derzeit der Zielsetzung des regionalen Griinzuges.

Abb. 5: Regionalplan 2000 fir die Region Hochrhein-Bodensee
, Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte, unmaRstablich, Plangebiet: schwarzer Kreis
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Regionalplan 3.0 (Gesamtfortschreibung)

Da sich aus regionaler Sicht der Bereich grundsatzlich fir eine stadtebauliche Entwicklung eignet, wurde
der Bereich der nun geplanten Sonderbauflachen Krankenhaus im 1. Anhérungsentwurfs des Regional-
plan 3.0 nicht mehr als Griinzug ausgewiesen. Diese zuklnftige Planfassung des Regionalplans 3.0 ent-

spricht somit der Standortplanung fir das Klinikum.

C S

-~
\\_I

Abb. 6: Gesamtfortschreibung Regionalplan 3.0 fir die Region Hochrhein-Bodensee

, Anhorungsentwurf Mai 2023, Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte, unmaRstéblich, Plangebiet: schwarzer
Kreis

Bis zur Giiltigkeit des Regionalplans 3.0 wird der noch gegebene formale Zielkonflikt mit dem Regional-

plan 2000 Uber ein Zielabweichungsverfahren behoben. Ein Antrag auf Zielabweichung wird beim RP

Freiburg voraussichtlich im Herbst 2025 beantragt.

Regionaler Biotopverbund

Gemal Regionalem Biotopverbund Offenland des Regionalverbandes Hochrhein-Bodensee (Fachbei-
trag zum Landschaftsrahmenplan, Mai 2023) liegt das Plangebiet innerhalb des geplanten Ver-
bundraums im Verdichtungsbereich nordwestlich von Singen. In diesen Raumen sollte vor allem die

Durchlassigkeit der Landschaft erhalten bleiben, auch mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur.

Mit Bezug auf den Regionalen Biotopverbund Gewadsserlandschaften ist die Biotopverbundachse ent-
lang der Aach, sowie die grundwassernahen Flachen im Osten zu nennen. Die Gewasserachse wird in
ihren zentralen Strukturen (Lauf der Aach mit Geholzbestand) erhalten bleiben, das Umfeld nordwest-

lich wird durch das Vorhaben erheblich verdndert, grundwassernahe Bereiche teils Giberbaut.

365° freiraum + umwelt Seite 31 von 65



VG Singen, Rielasingen-Worblingen, Steillingen, Volkertshausen Umweltvertraglichkeits-Bericht
zur 29. Anderung des Flachennutzungsplans

Abb. 7: Regionaler Biotopverbund des Regionalplans Hochrhein-Bodensee, Offenland (links), Gewasser (rechts)
unmaRstablich, Plangebiet: rot

6.6.5 Landschaftsplan

Im Landschaftsplan der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen, Rielasingen-Worblingen, SteiR-
lingen und Volkertshausen (Fassung vom November 2005) ist im Anderungsbereich der geplante Riick-
bau einer StraRe dargestellt. Der dstliche Teil des Anderungsbereichs ist als Uberschwemmungsbereich
gemaR Entwurf des Regionalplans 2000 vermerkt. Dieser Uberschwemmungsbereich ist im aktuell
rechtsglltigen Regionalplan nicht dargestellt, weist jedoch auf die Bedeutung der Gewasseraue als Re-
tentionsraum hin. Als MalRnahme wird die VergroRerung des Extensivgriinlands im Auenbereich sowie
die Einrichtung eines ,Flusserlebnisraums” flr Freizeit und Erholung empfohlen.

Es erfolgt keine Anderung des Landschaftsplans parallel zur FNP-Anderung, da im Rahmen des FNP-
Anderungsverfahrens alle Umweltbelange auf FNP-Ebene abgepriift und bei Bedarf dargestellt werden.
Die Neuausweisung der Siedlungsflache im FNP gilt auch flir den Landschaftsplan, welcher eine Anlage
zum FNP 2020 der VVG Singen ist.
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Abb. 8: Landschaftsplan 2020 der VVG Singen
, unmafstablich, Plangebiet schwarz gestrichelt

6.6.6  Rechtskraftige Bebauungspldne

Der nordwestliche Teil des Plangebiets liegt innerhalb des rechtskraftigen Bebauungsplans ,Nordstadt-
anbindung” (in Kraft 2008).

6.7 Schutz- und Vorranggebiete
Innerhalb des Plangebiets sind keine Schutzgebiete vorhanden.

In der ndheren Umgebung befinden sich FFH-Gebiete, Europdische Vogelschutzgebiete, Naturschutz-

und Landschaftsschutzgebiete sowie gesetzlich geschiitzte Biotope.

6.7.1  Naturschutzgebiete
Das Naturschutzgebiet (NSG) Nr. 3.268 ,Hohentwiel” liegt in mindestens 180 m Entfernung. Es schiitzt

einen vielfaltigen Naturraum von besonderer Eigenart und Schonheit und einen Bereich ungewdéhnlich
vielfaltiger Lebensgemeinschaften wie Kalk-Pionierrasen, Kalkschutthalden, Kalk-Magerrasen, Schlucht-
und Hangmischwalder (prioritarer Lebensraumtyp), natirliche und naturnahen Kalkfelsen und ihre Fels-
spaltenvegetation, sowie Arten der Vogelschutzrichtlinie. Das Gebiet ist Teil des Europédischen 6kologi-
schen Netzes "Natura 2000". Mogliche Auswirkungen auf die Belange des Naturschutzgebiets werden

in der Natura-2000-Vorprifung abgehandelt.

6.7.2  Landschaftsschutzgebiete
Die Landschaftsschutzgebiete (LSG) Nr. 3.35.004 ,Hegau“ und Nr. 3.35.016 ,Hohentwiel” liegen rd.

20 m westlich bzw. 75 m siidwestlich des Anderungsbereichs, jeweils jenseits der Bahnlinie.

Das LSG ,Hegau” dient dem Schutz der Vulkanlandschaft des Hegaus vom Neuhdéwen im Norden bis

|II

zum Rosenegg im Slden. Das LSG , Hohentwiel” dient der Sicherung des Naturschutzgebietes und des

Bannwaldes.
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Durch das Vorhaben sind Veranderungen des Landschaftsbildes zu erwarten, die von den LSG aus sicht-
bar sein werden. Als Eingrinung bleibt die bestehende Baumallee entlang der L191 erhalten (per Fest-

setzung im Bebauungsplan).

Abb. 9: Natur- und Landschaftsschutzgebiete
im Umfeld des Anderungsbereichs (gelb); Quelle: LUBW Online Daten- und Kartendienst, unmaRstéblich

6.7.3  Natura 2000
Das FFH-Gebiet Nr. 8218341 , Westlicher Hegau” grenzt siiddstlich unmittelbar an und umfasst in die-

sem Bereich den Gewadsserlauf der Radolfzeller Aach. 180 m 6stlich befinden sich weitere Flachen des

FFH-Gebietes am Hohentwiel.

Das Europaische Vogelschutzgebiet Nr. 8218401 ,Hohentwiel/Hohenkrdhen liegt in mindestens 180 m
Entfernung und beinhaltet die Flache des NSG Hohentwiel.

Mogliche Auswirkungen auf die angrenzenden Natura 2000-Gebiete durch Flachenverlust, Larm oder
stoffliche Emissionen werden in einer Natura 2000-Vorprifung (siehe Anhang) gepruft. Bei Erhalt der
Kleingdrten und Einhaltung eines ausreichend breiten Pufferstreifens entlang der Aach (Erhalt Dunkel-

korridor) sind nach aktuellem Kenntnisstand keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.
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Abb. 10: Natura 2000-Schutzgebiete
im Umfeld des Anderungsbereichs; Quelle: LUBW Online Daten- und Kartendienst, unmaRstéblich

6.7.4  Biotope und Biotopverbund

Auf der gegeniiberliegenden Seite der Radolfzeller Aach, in etwa 25 m Entfernung zum Anderungsbe-
reich verzeichnet die amtliche Biotopkartierung ein gesetzlich geschitztes Biotop Nr. 182183351081
»,Hecken und Uferweiden-Geblsche an der Aach, westl. Singen”.

Gemal’ Fachplan Landesweiter Biotopverbund sind keine Kernrdume oder Kernflachen betroffen. Der
Anderungsbereich liegt ein 500 m-Suchraum im Biotopverbund mittlerer Standorte und verbindet Ma-
gerwiesen und Streuobstwiesen stdlich der Aach mit einer Streuobstwiese westlich der L191 und der
Bahnlinie. Der Standort ist fir den Biotopverbund feuchter Standorte von untergeordneter Bedeutung,
ganz im Nordwesten streift ein 1.000 m-Suchraum das Gebiet. Der Biotopverbund trockener Standorte
ist nicht betroffen.

Bei der Geldndebegehung wurden vor allem die Strukturen entlang der Aach (Geholze, Kleingarten) so-
wie die angelegten Baumreihen mit artenreichem Griinland als relevant fir den Biotopverbund einge-
stuft.

Der Biotopverbund ist nach § 22 Abs. 4 NatSchG im Rahmen der Flachennutzungspléne planungsrecht-
lich zu sichern. Dem Biotopverbund wird auf FNP-Ebene Rechnung betragen, in dem in der 29. FNP-

Anderung die bestehenden an die Aach grenzenden Kleingarten als Griinflichen dargestellt werden. Auf

Bebauungsplanebene werden zwischen dem geplanten Sondergebiet Klinik und den Kleingarten weiter-
hin o6ffentliche Grinflachen ausgewiesen, die den Gringirtel in Flussnahe weiter starken. Auswirkungen

auf den lokalen und regionalen Biotopverbund sind nicht ersichtlich. Da die Kleingdrten und die
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gewadsserbegleitenden Geholzstrukturen entlang der Aach allesamt erhalten bleiben, sind insgesamt

keine Beeintrachtigungen der im Umfeld vorhandenen Biotope oder des Biotopverbunds anzunehmen.

Abb. 11:Geschitzte Biotope und Biotopverbund
im Umfeld des Anderungsbereichs (gelb); Quelle: LUBW Online Daten- und Kartendienst, unmaRstéblich

6.7.5 Wasserschutzgebiete (WSG)

Das Plangebiet liegt innerhalb der Zone Ill des am 12.07.1993 rechtskréftig festgesetzten Wasserschutz-
gebiets "WSG TB Remishof, Brunnengruppen Nord und Munchried, Singen" (LUBW-Nr. 335-064). Die

Bestimmungen der geltenden Wasserschutzgebiets-Rechtsverordnung sind zu beachten.

Entsprechend der Rechtsverordnung des Landratsamtes Konstanz vom 12.07.1993 sind innerhalb der
Schutzzone Il insbesondere die Errichtung von Anlagen mit wassergefahrdenden Stoffen, das Versen-
ken und Versickern von Abwasser (einschliefSlich abflieBendem Wasser von StrafSen, Verkehrs- und be-
festigten Parkflachen) sowie MaBnahmen, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubil-
dung zur Folge haben, untersagt.

Bei der weiteren Ausgestaltung der Planung wird daher besonderes Augenmerk auf den Versiegelungs-
grad sowie auf die ortsnahe Rickfihrung von auf befestigten Flachen anfallenden Niederschlagswassers
in den lokalen Wasserkreislauf gerichtet (z.B. Integration groRerer Grinflachen, Versickerungs-mulden

usw.).
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Abb. 12: Festgesetzte Wasserschutzgebiete
im Umfeld des Anderungsbereichs (rot); Quelle: LUBW Online Daten- und Kartendienst, unmaRstéblich
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7. Raumanalyse

7.1 Schutzgut Mensch (Wohnen, Gesundheit, Freizeit/Erholung, Bevélkerung)

Bestand

Das Gebiet wird Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt. Rund 120 m sidlich und 6stlich befinden sich
jenseits der Radolfzeller Aach Wohngebiete (Wohngebiete Reckholderbihl und Etzenfurth). Im 6stli-
chen Teil des Gebiets sind zwei Flachen mit kleingdrtnerischer Nutzung eingestreut. Entlang der Aach
sind Kleingartenanlagen vorhanden. Die Flache liegt in Sichtweite des Hohentwiel und ist u.a. vom dor-

tigen Hotel Restaurant aus einsehbar.

Bedeutung
Dem Bereich kommt wegen der angrenzenden Kleingarten und Wohnbebauung sowie der vorhandenen

(Feld-) Wege eine hohe Bedeutung als Wohnumfeld, Naherholungsgebiet und Teil der griinen Infra-
struktur zu. Fir die Naherholung von Bedeutung sind vor allem die Kleingdrten, der Weg entlang der
Aach sowie der Erschlieungsweg, welcher sich als hochwertiger Spazierweg mit begleitender Baum-

reihe bis nach Hausen an der Aach zieht.

Empfindlichkeit
Die sudostlich liegenden Wohngebiete sind gegeniber Larmeinwirkungen empfindlich. Das gesamte

Gebiet ist aufgrund seiner Erholungsfunktion gegeniber einer Bebauung als empfindlich einzustufen.
Es bestehen direkte Blickbeziehungen zum sensiblen Gberregionalen Ausflugsziel und Kulturdenkmal

Festung Hohentwiel.

Vorbelastung
Vorbelastungen resultieren aus Larm- und Schadstoffemissionen aus dem StralRenverkehr der L 191. Die

bundesweite StraRenverkehrszahlung 2022 gibt fiir den betroffenen StraRenabschnitt 13.578 Kfz/24 h
(DTV) an und damit eine hohe Verkehrsbelastung. GemaR Larmkartierung 2022 (LUBW) werden tags-
Uber in weiten Teilen des Gebiets Gerauschpegel >60 dB(A) erreicht, in StraRenndhe bis >75 dB(A).

Nachts nimmt die Larmbelastung deutlich ab.

Hauptverkehrsstraben o
B
B :0-74aB08)
B -5 -6odBa)
> B0 - 64 dB(A)
> 55 - 59 dB(A)
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Abb. 13: Larmkartierung 2022, StralRenldarm Links: tags, rechts: nachts; Quelle: LUBW Online Daten- und Karten-
dienst, unmalstablich

Temporar kommt es zudem im Rahmen der Feldbewirtschaftung zu Larm-, Staub- oder Geruchseinwir-
kungen (z.B. Traktorengerausche, Ausbringung von Gllle, Bodenbearbeitung bei trockener Witterung).

Insgesamt ist der Grad der Vorbelastung im Westen hoch, im Osten gering.

7.2 Schutzgut Pflanzen, Biotope, Biodiversitat

Bestand (siehe auch Bestandsplan)

Im Jahr 2022 wurde vom Biiro 365° freiraum + umwelt eine Biotoptypenkartierung durchgefihrt, die im
Jahr 2024 aktualisiert wurde. Das Plangebiet wird Uberwiegend von Ackerflachen gepragt; vereinzelt
finden sich Ackerbrachen mit Ruderalvegetation oder verbrachte, untergenutzte Wiesenflachen. Ein-
zelne Flachen werden zudem als Intensivgrinland sowie gartnerisch genutzt. Das Gebiet wird durch
befestigte und unbefestigte Wege erschlossen. Im Osten und Siaden, entlang der Aach, befinden sich
Kleingarten, welche teilweise parkartig ausgepragt sind. Entlang der Aach fihrt ein Grasweg, am Ufer
wachsen einzelne Gehdlze (Hasel, Walnuss, Hainbuche). Die Garten sind streckenweise von geschnitte-
nen Hainbuchenhecken eingefasst.

Im Norden wird die Flache von der Nordstadtanbindung begrenzt, im Westen von der Hohenkrahen-
stralRe (L191). Entlang beider StraRen sowie entlang des ErschlieRungsweges im Gebiet wurden unter
jungen Baumreihen (Pappelreihe am zentralen Weg, Eichen entlang der Strallen) breite Streifen mit
artenreichem Grinland angelegt. Im Nordosten wachst eine straRenbegleitende Feldhecke.

Westlich der L 191 sind zwischen der Bahnlinie und der StraRe Acker- und Wiesenflachen vorhanden.

Bedeutung
Die grofien, teilweise steinigen, intensiv genutzten Ackerflachen spielen insgesamt eine geringe Rolle

far Pflanzen und Biotope. Die Ackerbrachen haben als Lebensraum und im Biotopverbund eine Bedeu-
tung. Die Kleingdrten sind teilweise strukturreich und parkartig und bieten Lebensraum flr Tiere und
Pflanzen. Ebenfalls von Bedeutung sind die artenreichen, angesaten (mageren) Wiesen im Bereich der
straRenbegleitenden Baumpflanzungen. Die Aach hat auRerhalb des Gewdasserbetts nur wenig Raum
(begleitender FuBweg), die schmalen Uferbereiche sind jedoch in Verzahnung mit den durchgrinten

Kleingarten von Bedeutung fir den Biotopverbund.

Wertgebende Strukturen fir Pflanzen und Biotope sind die strukturreichen Kleingdrten sowie die arten-

reichen Wiesenstreifen mit Baumpflanzungen.

Empfindlichkeit
Die Geholze sind gegenlber einer Rodung als empfindlich einzustufen. Die Ackerflachen sind mit Blick

auf das Schutzgut Pflanzen/Biotope nicht als empfindlich zu bewerten.

Vorbelastung
Die Ackernutzung stellt eine Vorbelastung fir das Schutzgut dar, da sie mit einer nahezu vollstandigen

Beseitigung einer naturnahen Vegetation sowie mit temporarer Vegetationsfreiheit verbunden ist. Die

fortwahrenden anthropogenen Einwirkungen erhalten einen Zustand der Artenarmut.
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7.3 Schutzgut Tiere

Bestand

Im Jahr 2022 wurden artenschutzfachliche Untersuchungen zu den Artengruppen Vogel und Fleder-
mause durchgefihrt (Alexandra Sproll). Zur Erfassung der Vorkommen von Vogeln wurde das Planungs-
gebiet am 11.04., am 10.05. und am 30.05.2022 begangen. Zur Erfassung der Vorkommen der Fleder-
mause wurde das Planungsgebiet am 13.04. und am 16.05.2022 nach Sonnenuntergang mittels Batlog-
ger begangen und in weiteren zwei Nachten Fledermausrufe automatisch mittels Batlogger am Aachu-

fer aufgezeichnet.

Die Ergebnisse werden nachfolgend kurz zusammenfassend dargestellt; ein ausfihrlicher Bericht hierzu

findet sich im Anhang.

Fledermdiuse

Folgende Arten bzw. Artengruppen wurden festgestellt: Gruppe Eptesicus/ Vespertilio, Eptesicus seroti-
nus, Myotis spec., Nyctalus spec., Pipistrellus kuhlii, P. nathusii, P. pipistrellus.

Vor allem entlang der Aach konnten jagende Fledermause beobachtet werden. Hierbei wurden vor al-
lem Fledermé&use aus den Gattungen Pipistrellus und Myotis festgestellt. Die Fledermause nutzen zum

einen den Fluss als auch die Baumreihe und die Blsche entlang des Ufers als Jagdgebiet.

Es konnte keine reine Flugstralle (regelmaliig genutzter Verbindungsweg zwischen Quartieren und Jagd-
gebieten) festgestellt werden. Die Aach, die als Jagdgebiet genutzt wird, wird wahrscheinlich auch als

FlugstralRe dienen, entlang derer sich die Fledermause jagend fortbewegen.

Abb. 14: Fledermauskartierung 2022

Begehung am 13.04. (links) und am 16.05.2022 (rechts) mit dem mobilen Batlogger. Die Punkte zeigen den Stand-
ort des Batloggers, die verschiedenen Farben die Fledermausarten (siehe Legende unten), die blaue Linie den
gegangenen Weg.

@ Gruppe Eptesicus / Vespertilio [ Pipistrellus pipistrellus

@ Myotis spec. @} Pipistrellus kuhlii / nathusii
O Nyctalus spec. e Pipistellus spec.

o unbestimmbar
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Végel

Im Untersuchungsgebiet und in der ndheren Umgebung konnten 28 Vogelarten festgestellt werden, die
dieses Gebiet als Brut- und Nahrungsplatz zur Brutzeit nutzen. Das Spektrum der Vogelarten entspricht
demjenigen der Ortsrandlagen oder gut durchgriinter landlicher Siedlungsbereiche. Als Arten der Roten
Liste (inkl. Vorwarnliste) wurden der Feldsperling, der Gartenrotschwanz als Durchzlgler, der Grau-
schnapper, der Haussperling, der Star, die Stockente und der Turmfalke nachgewiesen. Offenlandbriter
wie die Feldlerche kommen aufgrund der Kulissenwirkungen der Geholze und der Lage in einem Auen-

bereich nicht vor.

Die beiden Sperlinge kommen in den Kleingartenanlagen vor. Der Gartenrotschwanz war zur Durchzugs-
zeit in dem westlichen der beiden in den Feldern einzeln liegenden Kleingédrten. Der Grauschnapper
wurde in den hohen Baumen entlang der Aach beobachtet. Der Star nutzt die Kleingarten mit den Bau-
men und Nisthilfen als Brutplatz und die offenen Strukturen mit Rasen und Beet zur Nahrungssuche. Die
Stockenten halten sich auf und entlang der Aach auf. Der Turmfalke nutzt die hohen Baume in den

Kleingarten und entlang der Aach.

Sonstige Arten

Sonstige relevante Arten wie Haselmause, Reptilien (v.a. Zauneidechsen) und Wirbellose (z.B. Nachtker-
zenschwarmer) wurde im Rahmen der Ersteinschatzung nicht untersucht. Ein Vorkommen kann, beson-
ders in den Kleingarten und im Uferbereich, nicht ausgeschlossen werden und muss im Rahmen einer

konkreten Uberplanung untersucht werden.

Bedeutung
Es handelt sich um ein Gebiet mit mittlerer Bedeutung als Lebensraum fiir Vogelarten. Fir Fledermause

ist der zu erhaltende Griinkorridor entlang der Aach von hoher Bedeutung, die Freiflachen im Plangebiet
selbst von geringer Bedeutung. Insgesamt kommt dem Gebiet eine mittlere Bedeutung fiir das Schutz-

gut Tiere zu.

Empfindlichkeit
Die Geholze als Brut- und Nahrungshabitat fiir Vogel und als Leitstruktur fir Fledermause sind gegen-

Uber einer Bebauung als empfindlich einzustufen.

Vorbelastung
Der Lebensraumwert der landwirtschaftlich genutzten Flachen im Plangebiet ist durch die intensive Nut-

zung und durch den Eintrag von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln beeintrachtigt. Weitere Vorbelas-
tungen fir Tiere bestehen durch stralRenbedingte Larmeinwirkungen und visuelle Beeintrachtigungen
und damit einhergehenden Scheuchwirkungen z.B. durch schnelle Bewegungen, Gerausche und Licht-

abstrahlung verbunden.
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7.4 Schutzgut Flache

Bestand

Der Anderungsbereich befindet sich im baurechtlichen AuRenbereich in einem durch Verkehrswege zer-
schnittenen Landschaftsraum in der Aach-Aue am Stadteingang Singens. Die tberplanten Flachen wer-
den Gberwiegend landwirtschaftlich genutzt; kleinflachig sind gartnerische Nutzungen und Brachen vor-

handen.

Bedeutung
Die Flache ist fur die Retention und das Siedlungsklima von Bedeutung. Die Flachen haben aufgrund

ihrer Bodenfruchtbarkeit und ebenen Lage zudem eine hohe Bedeutung fir die Landwirtschaft und sind

gemal Flurbilanz Baden-Wirttemberg (2022) als Vorbehaltsflur| (zweithdchste Wertstufe) eingestuft.

Empfindlichkeit
Aufgrund der Lage und derzeitigen Nutzung des Anderungsbereichs ist in Bezug auf die Flicheninan-

spruchnahme von einer mittleren bis hohen Empfindlichkeit gegenlber einer Bebauung auszugehen.

Vorbelastung
Vorbelastung fir das Schutzgut Flache sind nicht bekannt.

7.5 Geologie, Schutzgut Boden

Bestand

Laut LGRB-Kartenviewer liegt der Anderungsbereich innerhalb der bodenkundlichen Einheiten ,,v32 Kol-
luvium aus holozdnen Abschwemmmassen” (in Abbildung braun) und ,U120 Kalkhaltiger Auengley aus
Auenlehm” (in Abb. blau).

Abb. 15: Bodenkundliche Einheiten
im Umfeld des Anderungsbereichs (rot); Quelle: LGRB Kartenviewer, unmaRstéblich

Es handelt sich gemalk Bodenschatzung um tonige und lehmige Boden (Klassenzeichen LT, T). Es liegt
eine orientierende Baugrunduntersuchung fir das Plangebiet (HPC AG 2022) vor. Mittels Rammkern-

sondierungen konnte folgende Schichtenfolge erkundet werden:
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Schicht Tiefe unter Gelande- | zusammensetzung / Eigenschaften
oberkante [m]
Ackerboden bis 1,0 Schluff mit tonig-kiesigen Nebenbestandteilen
Deckschicht bis 1,8 bindig, Schluff, Ton, sandig-kiesige Nebenbestandteile
Moraneabla- bis Endtiefe Schurf nicht bis schwach bindige Kiese mit stark sandigen Neben-
gerungen (max. 8,8) bestandteilen
Bedeutung

Die flussnahen Auenbdden (U120) besitzen gemalk LGRB eine hohe Bedeutung als Standort fir natur-
nahe Vegetation und eine mittlere natirliche Bodenfruchtbarkeit (2); ihre Funktion als Filter und Puffer
flr Schadstoffe ist hoch (3); ihre Funktion als Ausgleichskoérper im Wasserkreislauf ist gering bis mittel
(1,5).

Die Boden der Einheit v32 besitzen gemall LGRB keine hohe Bedeutung als Standort flr naturnahe Ve-
getation (-), eine mittlere bis hohe natirliche Bodenfruchtbarkeit (2,5); ihre Funktion als Filter und Puf-
fer fir Schadstoffe ist hoch bis sehr hoch (3,5); ihre Funktion als Ausgleichskorper im Wasserkreislauf
ist mittel (2).

Gemal Bodenschatzungsdaten sind die Boden im Gebiet Gberwiegend von mittlerer Bodenfruchtbar-
keit (Bodenzahl Uberwiegend 45-60, Teile des Flst. 12756 mit Bodenzahl 61-75).

Empfindlichkeit
Die Acker- und Griinlandflachen weisen aufgrund ihrer Bedeutung als landwirtschaftlicher Ertragsstand-

ort eine hohe Empfindlichkeit gegentber Bebauung auf.

Vorbelastung
Altlasten sind nicht bekannt. Geringfligige Vorbelastungen bestehen zudem durch landwirtschaftliche

Nutzung (temporéar Larm- und/oder Staubemissionen, ggf. Bodenverdichtung, Eintrag von Schadstoffen,

regelméaRiger Bodenumbruch, zeitweise vegetationsfreie Flachen mit erhohter Erosionsgefahrdung).

7.6 Schutzgut Wasser

7.6.1  Grundwasser

Bestand

Das Plangebiet liegt innerhalb der hydrogeologischen Einheit der Fluvioglazialen Kiese und Sande im
Alpenvorland (LUBW). Laut Baugrunduntersuchung liegen die Grundwasserflurabsténde bei nur 1,3 bis
2,2 m unter Gelandeoberkante und damit sehr hoch. Das Gebiet befindet sich innerhalb eines Wasser-
schutzgebietes, Zone Il (siehe Kap. 6.7.5).

Derzeit kann das Niederschlagswasser ungehindert breitflachig Gber eine belebte Bodenzone abflielen

oder versickern.

Bedeutung
Dem Plangebiet kommt fir den Schutz von Trinkwasserreserven sowie fir die Grundwasserneubildung

eine mittlere Bedeutung zu.
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Empfindlichkeit
Wegen seiner Bedeutung fir die Grundwasserneubildung ist das unversiegelte Plangebiet gegentber

einer Versiegelung als grundsatzlich empfindlich zu bewerten.

Vorbelastung
Es liegen keine Informationen zur Belastung des Grundwassers mit Schadstoffen vor.

7.6.2  Oberflaichengewasser, Retention

Bestand

Unmittelbar stidostlich grenzt die Radolfzeller Aach an. Sie ist als Gewasser II. Ordnung von wasserwirt-
schaftlicher Bedeutung und als Gewassertyp 3.2 ,Kleine Fllsse der Jungmordne des Alpenvorlandes”

definiert.

In den ufernahen Bereichen sind Uberschwemmungsflichen vorhanden. Laut Hochwassergefahrenkar-
ten ragen Uberschwemmungsflichen des Extremhochwassers (HQextrem) in den &stlichen Teil des
Plangebiets hinein. Hier sind gemaR Hochwassergefahrenkarte rechnerische Uberflutungstiefen von bis
zu 30 cm moglich. Diese Bereiche werden statistisch gesehen nur mehr als alle 100 Jahre Uberflutet. Die
globale Klimaerwdrmung macht Starkregenereignisse mit damit verbundenen Uberschwemmungen je-
doch wahrscheinlicher. Im Bereich der Kleingartenanlagen an der Radolfzeller Aach sind HQ100-Uber-
schwemmungsflachen verzeichnet (100-jdhrliches Hochwasser). Diese Bereiche werden kleingartne-
risch oder als Wegeflachen genutzt. Nérdlich des Plangebiets sind ausgedehnte Uberflutungsbereiche

vorhanden.

Laut Hochwassergefahrenkarten befinden sich im Anderungsbereich der geplanten Flache fiir das Kran-

kenhaus (Sonderbaufldche Krankenhaus) keine HQ100-Uberschwemmungsflachen.
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Abb. 16: Hochwassergefahrenkarte
Plangebiet rot. Quelle: LUBW, unmafstablich

Bedeutung
Den unversiegelten Flachen des Plangebiets im Auenbereich kommt eine mittlere bis hohe Bedeutung

als Ruckhalteraum fiir Niederschlagswasser zu.

Empfindlichkeit
Das Gebiet weist aufgrund seiner sehr geringe Gelandeneigung keine Erosionsgefahrdung bei Starkre-
genereignissen auf. Es verlaufen mehrere kleine Abflussbahnen im Gebiet. (Quelle: Bodenerosionsge-

fahrdung fur das Starkregenrisikomanagement, LGRB).
In Bezug auf Oberflachengewdsser besteht eine Empfindlichkeit gegeniiber Schadstoffeintragen, Bebau-
ung des Gewadsserrandstreifens oder ungeregelte Einleitung von Niederschlagswassern.

Die offenen Flachen im Auenbereich sind in Bezug auf ihre Rickhaltefunktion gegentber einer Bebau-

ung als sehr empfindlich einzustufen.

Vorbelastung
Die Radolfzeller Aach ist gemaR Gewadsserstrukturkartierung (LUBW) in dem Abschnitt, der das Plange-

biet tangiert, als ,,stark verandert” (5) eingestuft.

7.7  Schutzgut Luft und Klima

Bestand

Singen liegt innerhalb der gemaligten Klimazone; das Klima ist durch die Ndhe zum Bodensee leicht
atlantisch gepragt. Die durchschnittliche jahrliche Niederschlagsmenge liegt in Singen gemald Deut-
schem Wetterdienst (Zeitraum 1991-2020) bei 788 mm; die meisten Niederschlage fallen dabei von Mai
bis August. Die durchschnittliche Jahrestemperatur wird fir den Zeitraum 1991-2020 mit 9,6°C angege-

ben; das Klima ist als mild zu bezeichnen. Hauptwindrichtungen sind Stidstdwest und Nord.

Das Plangebiet liegt in einem gut durchlifteten Bereich mit geringen thermischen Belastungen.

Abb. 17: Stadtklimaanalyse Singen, Auszug Planungshinweiskarte Nacht
Plangebiet rot. Quelle: Stadtklimaanalyse Singen 2018

Bedeutung
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Der Gewadsserlauf der Radolfzeller Aach hat als Kalt- und Frischluftschneise eine hohe Bedeutung fir das
Stadtklima.

GemaR Stadtklimaanalyse der Stadt Singen (Klimopass 2018) besitzt das Plangebiet nachts eine hohe
bioklimatische Bedeutung, wobei den gewédssernahen Bereichen eine ,zuklinftig héhere Bedeutung”
beigemessen wird. Auf den Freiflachen innerhalb des Plangebiets kann sich Kaltluft bilden, die nachtli-
che Kaltluftlieferung liegt dabei im hohen Bereich (>120 m3/(s-m)). Die kalte Luft strémt von Westen
Uber die Flache hin zur Radolfzeller Aach und entlang des Flusses weiter in Richtung Stadt und tragt vor
allem am nordwestlichen Stadtrand zur nachtlichen Abkiihlung bei. Uber Griinachsen strémt die Kaltluft

in die Bebauung, kann aufgrund der dichten Bebauung aber nicht bis ins Stadtzentrum vordringen.
Die im Plangebiet und seinem Umfeld vorhandenen Geholze tragen zur Frischluftbildung bei.

Das Plangebiet Gbernimmt somit fir die Durchliftung des Stadtgebietes eine wichtige Funktion, indem

es den Luftaustausch mit der im Umland produzierten Kaltluft ermoglicht.

Empfindlichkeit
Das Gebiet ist als Offenland/Freiflache an der Siedlungsgrenze gegenlber einer Bebauung als empfind-

lich zu bewerten.

Vorbelastung
Mogliche Vorbelastungen der Luftqualitat bestehen durch Luftschadstoffeintrage im Nahbereich der L

191 sowie der Nordstadtanbindung (Kfz-Abgase, Reifenabrieb).

Vorbelastungen des Lokalklimas sind im Plangebiet nicht bekannt, da keine groRflachigen Versiegelun-

gen oder Baukoérper vorhanden sind.

7.8  Schutzgut Landschaft

Bestand

Das Plangebiet liegt in der ebenen Aach-Aue und ist durch Acker- und Griinlandnutzung sowie kleingart-
nerische Nutzungen charakterisiert. Die Aach bildet die natirliche Siedlungsgrenze am Nordrand von
Singen. Landschaftspragend sind im Fernbereich die Erhebung des Hohentwiel und anderer Hegauvul-
kane. Im Nahbereich ist der Gehdlzglrtel entlang der Radolfzeller Aach, die Baumreihen entlang der
angrenzenden Strallen sowie die mittig querende Pappelreihe sichtbar. Diese Gehdlze sorgen auch fur
eine Eingrinung und verringerte Einsehbarkeit im Nahbereich.

Von den nordlichen Hangen des Hohentwiel und den dortigen Wanderwegen und Ausflugrestaurant ist
das Gebiet jedoch gut einsehbar. Ebenso bestehen teilweise Blickbeziehungen Uber die Aach auf die

stdlich, etwas erhoht liegenden Wohngebiete.

Das Plangebiet grenzt an Kleingadrten und wird von einem Wander- und Radweg gequert, so dass erho-

lungsrelevante Blickbeziehungen betroffen sind.

Bedeutung
Dem Gebiet kommt aufgrund seiner Lage am Ortseingang in StraRenndhe sowie der bestehenden Erho-

lungsnutzung eine mittlere Bedeutung fir das Landschaftsbild zu.

Empfindlichkeit
Das landlich geprdgte Gebiet ist gegeniber einer Bebauung als empfindlich einzustufen.
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Vorbelastung
Vorbelastungen des landschaftlichen Eindrucks stellen die visuellen Beeintrachtigungen durch die an-

grenzenden StrafRen dar. Lichteinwirkungen vom Verkehr auf der L 191 schmalern die Naturndhe der

nachtlichen Landschaft.

7.9  Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Bestand
Als Sachglter sind die landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie die Gebaude im zentralen Plangebiet

Zu nennen.

Das Plangebiet wird von mehreren unterirdischen Leitungen gequert:
- Gashauptleitung der terranets bw GmbH
- Glasfaserleitungen

- Hauptwasserleitung der Stadt Singen

Innerhalb des Plangebiets und angrenzend befinden sich keine Baudenkmaler.

Das Plangebiet grenzt im Norden an bekannte archaologische Bodendenkmale (Grabfunde und Sied-
lungsreste der Jungsteinzeit). Bei einer ersten Prospektionsmallnahme im Herbst 2024 konnten in einer
Teilflache des Plangebiets (3,5 ha) mit Hilfe systematisch angelegter Baggerschirfe groRflachige archa-
ologische Bodendenkmale (prahistorische Siedlungsreste, eisenzeitliche Grabenanlage) festgestellt
werden. Teile dieser Bodendenkmale setzen sich in einer weiteren Teilflache des Plangebiets fort, wo-
rauf Luftbildaufnahmen des Landesamtes fiir Denkmalpflege hinweisen. Weitere Baggerschirfe sind im
Jahr 2025 geplant.

Bedeutung und Empfindlichkeit
Laut Digitaler Flurbilanz Baden-Wirttemberg (2022) handelt es sich um Flachen der Vorbehaltsflur |. Die

Vorbehaltsflur | umfasst landbauwdrdige Flachen (gute Boden) und Flachen, die wegen ihrer 6konomi-
schen Standortsgunst fir den Landbau wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzube-
halten sind. Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben. Die Bedeutung der Flachen als Ertrags-

standort ist daher hoch.
Den Sachgitern kommt eine hohe Bedeutung und Empfindlichkeit zu.

In Bezug auf das kulturelle Erbe wird nach den o.g. Sondierungsergebnissen von einer hohen Bedeutung

und Empfindlichkeit ausgegangen.

7.10 Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten Schutzgltern

Bei der Beschreibung der Wechselwirkungen geht es um die Wirkungen, die durch eine gegenseitige
Beeinflussung der Umweltbelange entstehen, d.h. kumulierende oder sich gegenseitig verstarkende
Wechselwirkungen zwischen den Umweltbelangen oder Sekundarwirkungen.

Die Wechselwirkungen, die zum Teil oben bereits beschrieben wurden, betreffen vorwiegend den Ein-
fluss der menschlichen Nutzung auf die Naturglter: Die intensive Ackernutzung sichert einen Teil der

Lebensmittelproduktion (Schutzgut Mensch), reduziert jedoch im Vergleich zu anderen Nutzungen
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(Grunland, Wald) den Lebensraumwert der Flache. Durch die Strukturarmut (iber weite Teile des Jahres
vegetationsfreie Flache, im Sommer fast ausschlieRlich Getreide) bieten die Flachen in Verbindung mit
der siedlungsnahen Lage nur wenigen Tieren und Pflanzen geeignete Bedingungen flr ein Vorkommen,
was zu einer Artenverarmung fihrt (Schutzgut Flora, Fauna, Biodiversitat). Negative Rickwirkungen der
Nutzung auf das Schutzgut Mensch kdnnen durch ein vermindertes Potenzial fiir Naturerlebnisse ent-
stehen (BlUtenreichtum, Vogelgesang, Insektenvielfalt usw.). Brachflachen kénnen dem entgegenwir-

ken und der Pflanzenartenvielfalt sowie als Lebensraum fir Kleinsduger und Insekten dienen.

Die offenen vegetationsarmen Flachen besitzen eine Bedeutung als Kaltluftabflussbahn (Schutzgiter
Klima und Mensch), gleichzeitig ist fir das Schutzgut Boden die ackerbauliche Nutzung mit wiederkeh-
renden Eingriffen (Befahren mit schweren Maschinen, Pfligen usw.) sowie (durch den winterlichen Of-
fenboden) mit Erosionsgefahren verbunden. Auch dies kann —z.B. durch Bodenabschwemmung auf be-
nachbarte Grundsticke infolge von Starkregenereignissen — negativ auf das Schutzgut Mensch zurlck-
wirken.

Eine weitere Wechselwirkung besteht zwischen den Schutzgltern Mensch (Erholung, Verkehr),
Flora/Fauna und Landschaftsbild. Die offene, durch Baumreihen strukturierte Kulturlandschaft liegt in
einer Flussaue, besitzt Blickbeziehungen auf die Hegauvulkane und dient der lokalen Naherholung,

gleichzeitig ist der Raum jedoch durch angrenzende StralRen mit Larm vorbelastet.

7.11 Status-quo-Prognose ohne Realisierung des Projektes

Ohne die Umsetzung der Planung ist keine wesentliche Anderung der értlichen Verhiltnisse zu erwar-

ten. Folgende Entwicklungen sind wahrscheinlich:

- Fortsetzung der landwirtschaftlichen und gartnerischen Nutzung

- auf Brachen bei ausbleibender Nutzung fortschreitende Sukzession (erst Geblsch, spater Wald)
- Erhaltung des Lebensraums fir Tierarten

-  Erhaltung der Offenlandflache als lokalklimatische Ausgleichsflache und Retentionsraum

—  Bau eines Klinikums an anderer Stelle
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8. Zusammenfassende Beurteilung der Ergebnisse der Raumanalyse

Aufgrund der Ergebnisse der Raumanalyse werden Naturhaushalt und Landschaftsbild im Untersu-

chungsraum schutzgutbezogen folgendermalien beurteilt:

Tabelle 2: Zusammenfassende Beurteilung von Naturhaushalt und Landschaftsbild

Schutzgut Bedeutung und Empfindlichkeit
Schutzgut Bedeutung als Naherholungsgebiet am Ortsrand (Spazierweg, Kleingarten)
Mensch Vorbelastungen durch Verkehrslarm der L191 von Westen
(szs::dek?éit wegen Erholungsfunktion mittlere bis hohe Empfindlichkeit gegenlber Bebauung
Freizeit/Er—, siidostlich angrenzendes Wohngebiet empfindlich gegentber Larmimmissionen
holung, Be-
volkerung)
Schutzgut Ackerflachen von geringer Bedeutung
Pflanzen, Baumreihen u. Brachflichen im Gebiet als vernetzende, strukturanreichernde Ele-
Biotope, mente von mittlerer Bedeutung
Biologische . - .
. angrenzend durchgrinte Kleingadrten und Radolfzeller Aach von hoher Bedeutung im
Vielfalt .
Biotopverbund
Vorbelastung durch intensive landwirtschaftliche Nutzung
Schutzgut mittlere Bedeutung fiir das Schutzgut Tiere (v.a. Fledermause entlang der Aach)
Tiere Vorbelastung durch Stérungen aus Straenverkehr
geringe Empfindlichkeit gegeniiber einer Bebauung der Acker, mittlere Empfindlich-
keit gegenlber Rodungen, Erhalt des Grinkorridors und der Kleingarten an der Aach.
Schutzglter | hohe Bedeutung wegen Flachengrélie, Lage im AulRenbereich in einer Flussaue mit
Flache und | Retentionsfunktion und landwirtschaftlicher Ertragsfunktion (Vorbehaltsflur )
Boden hohe Empfindlichkeit gegentber einer Bebauung
Schutzgut mittlere bis hohe Bedeutung fir den Schutz von Trinkwasserreserven (Lage im WSG
Grund- 1), hohe Empfindlichkeit gegenliber Schadstoffeintragen, Versiegelung bzw. Vermin-
wasser derung der Grundwasserspeisung
Schutzgut hohe Bedeutung als Riickhalteraum fur Niederschlagswasser
Obe‘r.ﬂéchen— tangiert Uberschwemmungsbereich der Radolfzeller Aach (Flichen des Extremhoch-
gewasser wassers betroffen, HQ 100 angrenzend)
hohe Empfindlichkeit der Retentionsfunktion gegenlber Versiegelung
Schutzgut hohe Bedeutung als lokalklimatische Ausgleichsflache, fur Kaltluftentstehung/-abfluss
Klima/Luft mittlere Empfindlichkeit der Freiflichen gegentber einer Bebauung
Schutzgut mittlere Bedeutung fiir das Landschaftsbild wegen Lage am Siedlungsrand in StralRen-
Landschaft | ndhe, Blickbeziehung zum Hohentwiel, Fernwirkung, teilweise Eingriinung vorhanden

mittlere Empfindlichkeit gegenlber einer Bebauung
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Schutzgut keine Denkmaler 0.a. im Untersuchungsraum bekannt, daher besteht fir das Schutz-
Kulturelle gut kulturelle Guter (vorbehaltlich zuklnftiger Erkenntnisse) weder eine Bedeutung
Guter/ noch eine Empfindlichkeit.

Sachguter hohe Bedeutung und Empfindlichkeit gegenlber Verlust der landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen als Sachgtter

9. Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt

9.1 Methodisches Vorgehen

Das jeweilige Ausmall der Umweltauswirkungen bestimmt, welches bei Umsetzung des geplanten
neuen Klinikums zu erwarten ist, wird bestimmt, indem die vorhabenbedingte Belastung mit der schutz-
gutbedingten Empfindlichkeit Gberlagert wird. Die Auswirkungen werden qualitativ und - wo moglich
und sinnvoll - quantitativ dargestellt. Vorbelastungen werden hierbei berUcksichtigt und fur die rele-

vanten Schutzglter textlich dargestellt.

9.2  Schutzgut Mensch (Wohnen, Gesundheit, Freizeit/Erholung, Bevolkerung)

Durch die Umsetzung der Planung geht die landlich gepragte, durch Verkehrslarm vorbelastete Umge-
bung verloren und wird durch ein neues Klinikum ersetzt. Landwirtschaftliche Betriebe sind durch die
Planung voraussichtlich nicht in ihrer Existenz gefahrdet.

Es entsteht ein neues modernes Klinikum, welches die bedarfsgerechte Gesundheitsversorgung fir die
Bevolkerung des Landkreises Konstanz und dartber hinaus sicherstellt.

Durch die Entwicklung des Klinikums ist zukinftig Uber die Larmemissionen der L 191 hinaus mit be-
triebsbedingten Larmemissionen zu rechnen, die auf die Klinikgebaude selbst (Patientenzimmer) sowie
auf die sidostlich der Aach liegenden Wohngebiete einwirken kénnen. Hierunter fallen neben Kfz-Ver-
kehr von Patienten, Besuchern und Anlieferern, auch Rettungswagen und Rettungshubschrauber. Er-
héhte Larmimmissionen sind bei Rettungseinsatzen auch nachts mdglich.

Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist daher eine schalltechnische Untersuchung erforderlich.
Diese untersucht zum einen den vom geplanten Klinikum und dem neuen Schienenhaltepunkt ausge-
henden Larm auf die umliegende Wohnbebauung und die Kleingartenanlage (einschliefRlich Patienten-,
Besucher- und Lieferverkehr), zum anderen auch den Verkehrs- und Betriebslarm, der auf den Patien-
tenbereich des Klinikums einwirkt. Das Schallgutachten liegt zum derzeitigen Zeitpunkt (August 2025)
noch nicht vor. Voraussichtlich ist es zur Minimierung von Larmwirkungen zielfihrend, Hubschrauber-
landeplatz und Parkierung im nordlichen Bereich anzuordnen und schutzbedirftige Bebauungen mit
Patientenzimmern im rlckwartigen Bereich in der Nahe der Aach. Abschirmende Gebauderiegel kdnn-
ten ebenfalls zum Schutz vor Larmemissionen dienen.

Durch entsprechende Regelungen im Rahmen der nachfolgenden verbindlichen Bauleitplanung sind
larmbedingte Beeintrachtigungen schitzenswerter Bebauung zu vermeiden.

Die bestehenden Wegebeziehungen werden leicht gedndert. Der das Gebiet von Nord nach Sid que-
rende Weg soll an die Grenze zu den Kleingarten verlegt werden. Somit kann die gern genutzte fulRlau-

fige Verbindung nach Hausen an der Aach erhalten bleiben und dem Gebiet weiterhin eine
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Naherholungsfunktion zukommen. Zusatzlich ist eine Fullgdngerbriicke Uber die Aach geplant, welche
die stdlich liegenden Wohngebiete anbinden soll. Als fulaufige Anbindung an den geplanten Schienen-

haltepunkt ist eine Unterfihrung oder Querungshilfe an der L 191 erforderlich.

9.3  Schutzgut Pflanzen, Biotope, Biodiversitat

Die mit der Planung verbundene dauerhafte Flacheninanspruchnahme als Siedlungsgebiet fihrt zu ei-
nem groRflachigen Verlust von Vegetationsgesellschaften. Insgesamt werden Uberwiegend geringwer-
tige, durch Artenarmut und fortwahrende anthropogene Einwirkungen gepragte Biotoptypen Gberplant
(Acker, Intensivgriinland, zwei Garten). Eingriffe in mittelwertige Biotoptypen entstehen durch die Uber-
planung von Brachen sowie die Rodung der gepflanzten Baumreihe aus Pappeln im zentralen Bereich.
Diese Baumreihe stellte eine AusgleichsmaRnahme fir das angrenzende Bebauungsplangebiet dar. Da
diese Baumreihe nicht erhalten werden kann, wird ein Ausgleich der Ausgleichsmalinahme in gleicher
Art und Gite erforderlich und istim Umweltbericht des Bebauungsplanes fir den geplanten Klinikstand-
ort darzustellen. Der Ausgleich der Rodung erfolgt im unmittelbaren Klinikrandbereich an der Grenze zu
den Kleingarten, wo ein Weg mit begleitender Baumreihe angelegt werden soll, der die Nord-Sid-Wege-
verbindung erhalt. Anzustreben ist ein breiter Landschaftskorridor entlang der Aach mit Erhalt der wert-
gebenden Strukturen (Kleingarten, Geholze; gesetzlich vorgegebener Gewasserrandstreifen 5 m inner-
orts, 10 m aulRerorts), der auch dem Hochwasserschutz dient.

Hoherwertige Biotope sind im Plangebiet nicht, jedoch in seiner Umgebung vorhanden. Diese bleiben

allesamt erhalten.

9.4  Schutzgut Tiere
Gemal dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mussen bei Eingriffen die Belange des Artenschutzes
nach den europadischen Bestimmungen geprift und berlcksichtigt werden. Zu diesem Artenspektrum
gehdren folgende Gruppen:

- nach BNatSchG ,streng geschitzte Arten”,

- FFH-Anhang IV-Arten und

- alle europaisch geschiitzten Vogelarten.

Nach § 44 Abs. 1 Nr.1 bis Nr. 3 BNatSchG ist es verboten:

1. wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen
oder zu téten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder

zu zerstoren,

2. wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdischen Vogelarten wéahrend der
Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu sté-
ren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der Erhaltungszustand der
lokalen Population einer Art verschlechtert,

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wildlebenden Tiere der besonders geschitzten Arten aus

der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstoren.
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Im Jahr 2022 wurden faunistische Untersuchungen der Artengruppen Vogel und Fledermause durchge-
fuhrt, um das Risiko des Eintritts von Verbotstatbestanden nach § 44 NatSchG abzuschatzen. Auf das

artenschutzrechtliche Gutachten (A. Sproll, 2022) im Anhang wird verwiesen.

Zusammenfassend kommen bei den Vogeln vor allem die tblichen Vogelarten der Ortsrandlagen und
Garten vor. Die Sperlinge briten in den GartenhUtten und werden voraussichtlich die zuklinftige Bebau-
ung nutzen kdnnen, wenn Ersatzbrutplatze und eine Begriinung geschaffen werden. Die anderen Vo-
gelarten kdnnen Brutpldtze behalten, wenn weiterhin die Baume und Blsche entlang der Aach erhalten
bleiben. Der Verlust von Lebensraum durch die Neubebauung lasst im Planungsgebiet keine erhebliche
Beeintrachtigung lokaler Populationen erwarten.

Bei den Fledermausen ist nur dann keine erhebliche Beeintrachtigung lokaler Populationen zu erwarten,
wenn das Jagdgebiet der Fledermause der Gattung Myotis (vermutlich Wasserfledermause) entlang der
Aach erhalten bleibt und nicht durch eine falsche Beleuchtung oder Entfernung der dortigen Geholze in

seiner Attraktivitat zu stark gemindert wird.

Zur Minderung der Eingriffsschwere und Kompensation werden aus artenschutzfachlicher Sicht fol-

gende MaRRnahmen vorgeschlagen:

- Der Gewasserrandstreifen entlang der Aach mit seinen Baumen und Blschen muss unbeleuch-
tet bleiben. Hier wird empfohlen, Liicken im Baum- und Buschbestand zu bepflanzen, um den
hiesigen Dunkelkorridor zu erhalten.

- Die Beleuchtung im Uberplanten Gebiet muss sich auf die tatsachlich nétigen Bereiche be-
schranken, generell nach unten erfolgen und insektenfreundlich sein. Die sich im Norden und
Westen anschlieRenden landwirtschaftlichen Fldchen und die Baumallee missen unbeleuchtet
bleiben.

- An den Gebéauden sollten fir Vogel und Flederméause neue Brut- und Quartiermoglichkeiten
geschaffen werden. Hierflr gibt es verschiedene Méglichkeiten an kiinstlichen Einbausteinen
und Nistmdglichkeiten. Zum weiteren sind fir wegfallende Baume Ersatznisthilfen fur Vogel wie
auch Flederméause im neuen Grinbestand bzw. an den Gebauden aufzuhangen.

- Beider Begrinung der Griinflachen missen einheimischen Baumen und Blschen und vor allem
Obstbaumen der Vorrang gegeben werden.

- Zur Vermeidung von moglichen Kollisionen durch Végel und Fledermause muss beim Bau der

Gebaude auf grolRere bzw. spiegelnde Glasfronten verzichtet werden (Vogelschlag).

Entsprechende MaRnahmen werden im Bebauungsplan ,Klinikstandort Singen Nord” festgesetzt.
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9.5 Schutzgut Boden

9.5.1 Flacheninanspruchnahme

Bei Umsetzung der Planung wird eine derzeit Gberwiegend landwirtschaftlich genutzte Flache in einer
GroRenordnung von etwa 12,6 ha neu in Anspruch genommen. Kleinflachig sind auch gartnerische Nut-
zungen und Geholze betroffen.

Der Vollzug der Planung fihrt damit zu einem grofsflachigen Verlust landwirtschaftlicher Produktions-
standorte durch groRflachige Neuversiegelung (7,75 ha gemaR Vorentwurf B-Plan). Es handelt sich um
einen dauerhaften Flachenverbrauch, der kaum riickgangig zu machen ist. Die Eingriffsstdrke ist daher
hoch.

Die Organisation des ruhenden Verkehrs (Stellplatze fir Besucher, Patienten, Personal) soll durch Tief-
und Hochgaragen erfolgen, welche im Gegensatz zu ebenerdigen Stellplatzanlagen einem sparsamen

Umgang mit Grund und Boden entsprechen.

9.5.2 Geologie und Boden

Die Planung ist mit grofflachiger Versieglung (7,75 ha gemaR Vorentwurf B-Plan) und damit mit dem
dauerhaften Verlust aller Bodenfunktionen in den betroffenen Bereichen verbunden.

Baubedingt (Lagern, Befahren, Abgrabung/Aufschiittung) kann es auch in spateren Grin- bzw. Freifla-

chen zu Beeintrachtigungen der Bodenfunktionen durch Verdichtung kommen.

Bauzeitliche Schadstoffeintrage in den Boden kénnen durch die dem Stand der Technik entsprechenden

MaRnahmen weitestgehend vermieden werden.

Das Gelande ist weitgehend eben, so dass groflere Gelandemodellierungen voraussichtlich nicht erfor-
derlich werden. Kleinere Angleichungen des Geldndes machen Aufschittungen erforderlich. Falls eine
Unterkellerung oder der Bau einer Tiefgarage geplant sind (was aufgrund des hoch anstehenden Grund-
wassers jedoch mit erhhtem Aufwand zur Grundwasserhaltung verbunden ist), wéren tiefreichende
Abgrabungen erforderlich. Hierdurch kommt es zu Eingriffen in das nattrliche Bodengeflige und zu einer
Veranderung des Geldndereliefs.

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist ein Bodenschutzkonzept zu erarbeiten. Die Bauarbei-

ten sind durch eine bodenkundliche Baubegleitung zu Gberwachen.

9.6 Schutzgut Wasser

9.6.1 Grundwasser

Bei Umsetzung der Planung entfallen ggf. bestehende Eintrage von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln,
baubedingte Schadstoffeintrage (Gewdasserndhe) sind durch entsprechende SchutzmaRnahmen zu ver-
meiden.

Die groRflachige Bebauung und die damit verbundene Neuversiegelung fihrt zu einem Verlust der Bo-
dendurchlassigkeit und damit ggf. auch zu einer Reduktion der fir die Trinkwassergewinnung wichtigen

Grundwasserspeisung.
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Im Rahmen der weiteren Planung ist daher dem Versiegelungsgrad besonderes Augenmerk zu schenken
und ein Konzept zur Niederschlagswasserbewirtschaftung auszuarbeiten, welches sicherstellt, dass ein
moglichst groRer Teil des auf befestigten Flachen anfallenden Niederschlagswassers in den lokalen Was-
serkreislauf zurlckgefthrt wird (groRe Griinflachen, auch als Wasserspeicher bzw. zur Versickerung; zu-

satzlich Dachbegriinung).

9.6.2 Oberflaichengewdsser, Retention

Oberflachengewasser sind nicht direkt betroffen, liegen jedoch in unmittelbarer raumlicher Ndhe. Mit
Umsetzung der Planung gehen natdirliche Versickerungsflachen im Auenbereich und damit natlrliche
Retentionsraume verloren.

Aufgrund der Nahe zur Radolfzeller Aach und den dortigen Uberschwemmungsflachen ist bei der Pla-
nung zum einen auf die Anordnung der spateren Baukorper mit ausreichendem Abstand zu potentiellen
Uberflutungsflachen zu achten. Im Bereich der HQ100-Uberflutungsflachen sind keine Gebdude vorge-
sehen. In den Uberflutungsflichen bei Extremhochwasser (HQextrem) sollten zum Schutz von Leben
und Gesundheit und zur Vermeidung erheblicher Sachschaden vorsorglich hauptsachlich Granflachen

und AuRenanlagen angeordnet und Gebaude moglichst hochwassersicher gebaut werden.

Zum anderen ist insbesondere der Umgang mit anfallendem Regenwasser auf den versiegelten Flachen
zu bericksichtigen. Es ist eine Entwdsserungsplanung erforderlich, die die Versickerungsfahigkeit des
Bodens beriicksichtigt. GemaR orientierender Baugrunduntersuchung (HPC 2022) sind Ackerboden und
Deckschicht nur schwach durchlassig, eine Versickerung von Niederschlagswasser im darunterliegenden
Kieshorizont jedoch grundsatzlich moglich. Aufgrund der geringen Grundwasserflurabstande sind flache
Versickerungseinrichtungen vorzusehen (mit entsprechendem Platzbedarf). Das Retentionsvermogen
im Plangebiet ist durch geeignete MalRnahmen zu maximieren (Schwammstadtprinzip). Geeignete MalR-
nahmen sind beispielsweise die Speicherung von Regenwasser in Freiflachen, Zisternen, auf Grinda-
chern, ber Baumstandorte mit Retentionsfunktion, mit dem Ziel, den Abfluss des Wassers zu verlang-
samen. Grundsatzlich sollte der Versiegelungsgrad minimiert werden. Durch gedrosselte Ableitung des
anfallenden Regenwassers kdnnen zusatzliche Zuflisse fir die Radolfzeller Aach verlangsamt und die

Uberflutungsgefahr reduziert werden.

9.7 Schutzgut Klima und Luft

Durch die Umsetzung der Planung gehen Kaltluftentstehungsflachen verloren. Es ist eine Baumreihe

und einzelne Geholze von Rodung betroffen. Es gehen keine Waldflachen verloren.

Auswirkungen auf siedlungsrelevante Kaltluftstréome sind nicht offensichtlich; die fir die umliegenden
Siedlungsraume wichtigen Klimafunktionen der angrenzenden Geholze an der Radolfzeller Aach bleiben
als Kohlenstoffspeicher und zur Frischluftbildung langfristig erhalten. Mit der Bebauung wird ein Ab-

stand zur Aach gehalten (Gewasserrandstreifen).

Der Klinikneubau auf einer bisher unversiegelten Flache wird hinsichtlich einer angestrebten effizienten
Flachennutzung voraussichtlich zu einem hohen Versiegelungsgrad fihren. Insbesondere in Anbetracht
des globalen Klimaerwarmung mit heiReren Sommern ist mit verstarkten lokalen Aufheizeffekten und

damit Hitzebelastungen durch Warmeinseleffekt zu rechnen.
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Im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens sind daher entsprechende stadtklimatische Malknahmen zu
ergreifen: z.B. Baugrenzen, welche die Erhaltung von Belliftungsachsen sicherstellen (v.a. Abstéande zur
Radolfzeller Aach); Festsetzung offentlicher Grinflaichen mit Mehrfachfunktion als Retentionsraum,
Garten- und Erholungsraum sowie klimatischer Ausgleichsflache; Geholzpflanzungen im Bereich der

Grin- und Verkehrsflachen; Dachbegriinung, wenn moglich Fassadenbegriinung.

9.8  Schutzgut Landschaft

Die Entstehung eines grofRen neuen Klinikums in der bisherigen Feldflur fihrt zu einer tiefgreifenden
Veranderung des Landschaftsbildes am Ortseingang Singens. Das bislang eher landlich gepragte Erschei-
nungsbild wird vollstandig Gberpragt.

GemaR Vorentwurf des Bebauungsplans (Stand 02.07.2025) sind Gebaudehdhen bis 30 m zuldssig, was
mehrgeschossigen Gebauden entspricht. Zur Konkretisierung der Planung wird ein stadtebaulicher
Wettbewerb durchgefiihrt.

Es bestehen Sichtbeziehungen zu den Hangen des Hohentwiel und zu angrenzenden Landschaftsschutz-
gebieten (LSG). Es ist von einer erheblichen Beeintrachtigung des Schutzguts Landschaft auszugehen.
Der landschaftspragende Gehdlzgirtel entlang der Aach sowie die Baumallee entlang der L 191 bleiben
erhalten. Auswirkungen auf das LSG werden so wirksam minimiert. Im Rahmen des Bebauungsplans

werden Pflanzfestsetzungen zur Ein- und Durchgriinung gemacht.

9.9 Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
Die landwirtschaftlich genutzten Flachen sowie einzelne Kleingarten gehen als Sachgtter verloren. Ein
Groliteil der ehemaligen Ackerflachen liegt derzeit brach, so dass nicht mit erheblichen Auswirkungen

auf die Landwirtschaft zu rechnen ist.

Die im Plangebiet liegende Hauptwasserleitung der Stadt Singen bleibt erhalten, fir sie wird im Bebau-
ungsplan ein Leitungsrecht festgesetzt.

Die im Plangebiet liegende Gashauptleitung der terranets bw GmbH und die Glasfaserleitungen sollen
aullerhalb des Plangebiets verlegt werden. Die Verlegung dieser Leitungen und die genaue Trassenfih-
rung wird derzeit mit den Versorgungstragern geprift und abgestimmt.

Im Plangebiet sind archaologische Denkmaler vorhanden, wie sich aus archdologische Sondierungsgra-
bungen ergab (Ergebnisse vgl. Kap. 7.9). Weitere Prospektionen sind vorgesehen. Abhangig von der wei-
teren Detailplanung zum Klinikstandort Singen-Nord und zum Schienenhaltepunkt Singen-Nord ist mit
umfangreichen archdologischen Ausgrabungs- und Dokumentationsarbeiten zu rechnen, um die bisher
im Boden konservierten archaologischen Fundstiicke zu sichern. Die archdologischen Untersuchungen
erfolgen durch das Landesamt flir Denkmalpflege in Abstimmung mit der Kreisarchaologie und der Stadt

Singen.

9.10 Wechselwirkungen
Auch bei Umsetzung der Planung sind die wesentlichen Wechselwirkungen durch die menschlichen Ak-
tivitdten bestimmt. Die Bebauung des Gebiets verhindert zukinftig die Futter- bzw. Nahrungsmittelpro-

duktion auf den Flachen. Das Landschaftsbild wird wesentlich verandert, weil die freie Landschaft mit
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ihren Ausblicken verloren geht und stattdessen Gebaude errichtet werden. Es ist fir Erholungssuchende
daher nicht mehr als landlicher Landschaftsraum erlebbar (Wechselwirkung Mensch-Landschaft). Die
Verkleinerung des Naherholungsraumes fihrt zu einem vermehrten Erholungsdruck auf angrenzende
Gebiete.

Die Bebauung eines Auenbereichs reduziert natirliche Retentionsrdume und kann zu einer erhéhten
Hochwassergefahr bei auRergewdhnlichen Uberschwemmungsereignissen fiihren. Im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung wird daher ein Konzept zum Regenwassermanagement ausgearbeitet, das
eine moglichst umfangreiche Versickerung und Rickhaltung des im Plangebiet auf befestigten Flachen
anfallenden Niederschlagswassers zum Ziel hat. Aufgrund der Beschaffenheit der anstehenden Auen-
bdden ist dieses Ziel nach jetzigem Kenntnisstand moglich, jedoch mit erhdhtem Flachenbedarf fir Re-
tentionsanlagen verbunden.

Durch die Bebauung und die damit verbundene Versiegelung kann es zu Verschlechterungen der klein-
klimatischen Verhaltnisse kommen (z.B. Aufheizeffekte), was wiederum auf das Schutzgut Mensch zu-
rickwirken kann, da groRe Hitze zu gesundheitlicher Belastung fliihren kénnen. Eine ausreichende
Durchgrinung (Schutzgut Pflanzen) kann dem entgegenwirken und damit nicht nur optisch das Gelédnde
aufwerten, sondern auch in Bezug auf das Kleinklima zum Wohlbefinden der zukiinftigen Patienten und

Besucher beitragen (Wechselwirkung Flora/Klima/Mensch).

9.11 Mogliche Sekundérwirkungen (indirekte und kumulative Wirkungen)

Die Notwendigkeit zur Umsetzung umfangreicher naturschutzfachlicher Ausgleichsmafsnahmen kann
(als sekundéare Wirkung) zu einer weiteren Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflache auRerhalb
des eigentlichen Plangebiets fihren. Bevorzugt sollte daher auf GewasserrenaturierungsmafRnahmen
oder bereits umgesetzte MaRnahmen aus dem Okokonto zuriickgegriffen werden. Sekundarwirkungen
ergeben sich zudem durch die Verlegung der Gashauptleitung, die im Bereich ihrer neuen Trasse zu
zumindest temporaren Eingriffen in Natur und Landschaft fihren wird. Der genaue Trassenverlauf wird
derzeit noch abgestimmt. Andere bestehende oder zugelassene Vorhaben im rdumlichen Umfeld, die

zu kumulativen Wirkungen mit dem geplanten Klinikneubau fiihren kénnten, sind derzeit nicht bekannt.

9.12 Grenzlberschreitende Auswirkungen des Vorhabens

Mit dem Vorhaben sind keine Auswirkungen verbunden, die Uber Landergrenzen hinwegreichen. Die
Schweizer Grenze ist (Luftlinie) >4 km entfernt und liegt damit auRerhalb des Wirkbereichs der vom

Vorhaben zu erwartenden Emissionen (v.a. Licht, Larm).
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10. Vermeidung, Minimierung und Kompensation (Eingriffsregelung)

Flr den Vorhabentrdger eines UVP-pflichtigen Vorhabens besteht gem. Anlage 4 UVPG die Verpflich-
tung, im UVP-Bericht MaRnahmen zu beschreiben, mit denen erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens vermieden, vermindert oder soweit moglich ausgeglichen werden kénnen sowie
eine Beschreibung der Ersatzmallnahmen bei nicht ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen in Natur
und Landschaft. Hieraus ergeben sich nach § 14-15 BNatSchG vier Kategorien von MaRnahmen, die im
Rahmen des Verfahrens zur Prifung der Umweltvertraglichkeit zu berlcksichtigen sind:

- MalRknahmen zur Vermeidung dkologischer Risiken,

- Malnahmen zur Minderung 6kologischer Risiken,

- Malnahmen zum Ausgleich nicht vermeid- oder minderbarer Risiken (AusgleichsmaRnahmen),

- MalBnahmen als Ersatz fur nicht ausgleichbare Risiken (Ersatzmalnahmen).

Die Eingriffsregelung wird auf Bebauungsplanebene detailliert abgearbeitet.

10.1 Vermeidung und Minderung von Umweltauswirkungen

Nach §15 Abs.1 BNatSchG hat der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft zunachst die
Verpflichtung, vermeidbare Beeintrdchtigungen zu unterlassen, die Malknahme demnach so zu planen
und auszufihren, dass die Entstehung dkologischer Risiken von vornherein vermieden wird. Die Ver-
pflichtung zur weitestgehenden Vermeidung, also zur Minimierung negativer Umweltauswirkungen ist
auch in den rechtlichen Vorgaben des Bodenschutzgesetzes enthalten. Danach sind Flachenverlust und
Flacheninanspruchnahme —auch durch indirekte Folgen der MalRinahme — auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Folgende MaRnahmen zur Vermeidung / Minimierung von Umweltrisiken durch das Vorhaben
kénnten umgesetzt werden. Im Laufe der Konkretisierung der Planung sind die nachfolgenden MaRnah-

men zu prifen und weiter auszuarbeiten.

10.1.1 MalRknahmen zur Vermeidung und Minderung baubedingter Risiken

Baubedingte Risiken kdnnen durch folgende MaRnahmen vermieden oder reduziert werden:

- Reduzierung der Flacheninanspruchnahme/Bodenverdichtung im Zusammenhang mit dem Baube-
trieb und der Anlage von Baustelleneinrichtung durch entsprechende MaRnahmen.

- sparsamer und sorgsamer Umgang und Schutz des Oberbodens: Fachgerechter Abtrag und Wieder-
verwendung mit dem Ziel der weitgehenden Erhaltung der Bodenfunktion (siehe DIN 19639,
DIN 19731, DIN 18915; Beachtung von § 3 Abs. 3 und 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz)

— Reduzierung der Schadstoffimmissionen durch sachgerechte Handhabe der Baustoffe und -maschi-
nen, fachgerechter Umgang mit Abfallen und Gefahrenstoffen

- Rodung von Geholzen aulRerhalb der Brutzeiten von Vogeln (d.h. nur zwischen 01.10. und 28.02.)

- Schutz zu erhaltender Gehdlze bei allen BaumaBnahmen (siehe DIN 18920 und RAS-LG 4)
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10.1.2 Malknahmen zur Minderung anlagebedingter Risiken

Anlagebedingte Risiken kénnen durch folgende MaRnahmen reduziert werden:

Erhalt der Baumreihen an den angrenzenden Strallen (L191 und Nordstadtanbindung)

Freihalten des Gewdsserrandstreifens an der Aach, Erhalt der Kleingarten und gewdsserbegleiten-

den Bdume

Integration von Griinachsen zur Biotoperhaltung und -vernetzung, zur Nutzungsgliederung, als Frei-

flachen fir die Klimaanpassung und zur Aufwertung des gewdsserbegleitenden Geholzsaums

Schaffung qualitativ hochwertiger 6ffentlicher Grinflachen (blitenreiche Wiesen, Geholzpflanzun-

gen) bei gleichzeitiger Verdichtung der Bebauung

Erhaltung bestehender Wegebeziehungen und Neuschaffung von FulR-/Radwegverbindungen, z.B.

neue FuRwege-Bricke Uber die Aach zur Anbindung an das Wohngebiet

Durchgriinung der Bebauung durch Pflanzung dem Klimawandel angepasster Gehdlze, Begriinung
von Flachdachern (zur Retention und fir das Landschaftsbild), Erdiberdeckung und intensive Be-

grinung bei Tiefgaragen, Fassadenbegriinung, Begriinung teilversiegelter Flachen (z.B. Stellplatze)
Verwendung wasserdurchlassiger Beldge fir Stellplatze, Fullwege und andere geeignete Flachen
Ausschluss schwermetallhaltiger Oberflachen fir Dacheindeckungen
Niederschlagswassermanagement mit Rickhalt und Versickerung vor Ort, offene Wasserflachen

Schaffung von Brut- und Quartiermoglichkeiten fir Végel und Flederméause an neuen Gebéauden,

gebdudeintegrierte Nisthilfen

10.1.3 MalRknahmen zur Minderung betriebsbedingter Risiken

Betriebsbedingte Risiken kénnen durch folgende MaRRnahmen reduziert werden:

Vermeidung von Vogelschlag durch Verzicht auf groRe Glasfronten bzw. vogelfreundliche Gestal-
tung entsprechend den aktuellen fachlichen Empfehlungen (z.B. gemaR der Broschire ,Vogel-
freundliches Bauen mit Glas und Licht.” der Schweizerischen Vogelwarte Sempach)

Erhalt eines dunklen Korridors entlang der Aach als Jagdraum fir Fledermause, Installation einer
insektenschonenden Aufienbeleuchtung mit moglichst geringer Abstrahlung zur Aach; soweit mog-
lich Reduktion der nachtlichen Lichtabstrahlung durch zeitgesteuerte Abschaltung und/oder Bewe-
gungsmelder, Nachpflanzung bei etwaigen Licken des Gehdlzbestandes entlang der Radolfzeller
Aach

Einsatz reflexionsarmer Photovoltaik-Module

Festsetzung bzw. Berlicksichtigung von SchallschutzmaBnahmen gemaR zu beauftragendem Schall-
gutachten zum Schutz angrenzender Wohnbebauung sowie der Patientengebaude

MaRnahmen zur Klimaanpassung sind zu bertcksichtigen, u.a. Begriinung der Parkplatze (Beschat-
tung), Begriinung von Flachdachern und Beschattung von Fassaden, Freihalten von Flachen zur op-

timalen Bellftung, Gebaudestellung, effiziente ErschlieBung, flichensparendes Bauen etc.

Orientierung am Konzept ,Green Hospitals“: Nachhaltige Krankenhauslogistik, Energiehaushalt

(Warme/Kalte, Strom, Energieerzeugung), Wasserverbrauch, Abfallmanagement, Abwasser,
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nachhaltige Baumaterialien und Gebadudeinfrastruktur

10.2 Mogliche Ausgleichs- und Ersatzmallnahmen
Es sind schutzgutlbergreifende Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen zum Ausgleich der Bodenversiege-
lung notwendig, die durch gebietsexterne MaRnahmen auf Landkreisebene realisiert werden sollen. Ein

konkretes Malinahmenkonzept liegt derzeit noch nicht vor.
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ANHANG
Anhang |: Fotodokumentation (S. Appler 09/2024)

Pappelreihe und Acker ent-
lang dem zentralen Weg,
Die Badume mussen gerodet
werden. Blick in Richtung
Stdwesten zum Hohentwiel.
Die Hange sind als NSG, LSG
und FFH-Gebiet geschitzt.

Blick nach Stidosten in Rich-

tung der stark durchgriinten
Kleingartenanlage an der Ra-
dolfzeller Aach.
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In die landwirtschaftlichen
Flachen eingestreutes
Grundstick mit gartneri-
scher Nutzung, Einzelbau-
men und Zierrasen.

Links im Bild verbrachte, un-
tergenutzte Wiese.

Blick Richtung Norden.

Breiter, artenreicher Wie-
senstreifen mit Baumreihe
aus Stieleichen entlang der
L 191. Diese Baume bleiben
erhalten und dienen der
kinftigen Eingriinung. Blick
nach Norden.

Anderungsbereich Sonder-
bauflache Schienenhalte-
punkt:

Artenreiche Wiese und
Ackerstreifen zwischen

L 191 (rechts) und Bahnlinie
(links). Blick nach Norden.
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Okologische Fachgutachten

Dipl. Biol. Dr. Wolfgang Fiedler &

Dipl. Ing (FH) Okologie und Umweltschutz
Alexandra Sproll

Artenschutzrechtliches Gutachten
(Relevanzprifung Fledermause und Vogel)
fur die Kleingarten nordlich von Singen

1 Einleitung und Aufgabenstellung

Das Gebiet zwischen der Aach und den beiden StralRen (Zubringer zur Autobahn und
die LandstralRe zur Nordstadt von Singen) soll artenschutzrechtlich untersucht wer-
den.

Kasten

Abb.1: Lageplan des Untersuchungsgebiets (roter Kreis) ndrdlich von Singen und Lage des stationa-
ren Batloggers (gelbes Kreuz)

Im Untersuchungsgebiet sind hauptsachlich landwirtschaftlich genutzte Flachen mit
verschieden genutzten Ackern. So wurde im Untersuchungszeitraum z.B. Kartoffeln
und Getreide angebaut. Im 6stlichen und sudlichen Bereich des Untersuchungsge-
biets befinden sich an der Aach entlang Kleingarten. Zwei vereinzelte Kleingarten
liegen zwischen den landwirtschaftlichen Flachen. Entlang des Feldweges steht
eine Baumallee, wie auch entlang des Zubringers zur Autobahn.

Mit der vorliegenden Untersuchung soll das Risiko des Eintritts von Verbotstatbe-
standen nach § 44 NatSchG hinsichtlich des Schutzes von Vogeln und Fledermausen
abgeschatzt werden.
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2 Methodik der Bestandsaufnahme
Zur Erfassung der Vorkommen von Végeln wurde das Planungsgebiet am 11.04., am
10.05. und am 30.05.2022 begangen.

Zur Erfassung der Vorkommen der Flederméause wurde das Planungsgebiet am
13.04. und am 16.05.2022 ab einer Stunde nach Sonnenuntergang mittels Batlogger
M begangen.

Zum weiteren wurden 2 Nachte vom 16.05. bis 18.05.2022 Fledermausrufe automa-
tisch mittels Batlogger C+ am Aachufer (siehe Abb. 1: Kasten) aufgezeichnet. Hier
konnte aber aufgrund von technischen Problemen bei der Aufzeichnung nicht die
gesamte Menge an Daten ausgewertet werden. Es wurden nur Stichproben ausge-
wertet.

Die Auswertung der Rufaufzeichnungen erfolgte manuell mittels der Software Bat-
Explorer 2.0 (Gerate und Software von Firma Elekon, Luzern). Die Rohdaten der au-
tomatischen Aufzeichnungen werden mindestens 2 Jahre archiviert.

Die Begehungen erfolgten bei guten Wetterbedingungen.

3 Ergebnisse
3.1

Ergebnis Vogel

Im Untersuchungsgeiet und in der ndheren Umgebung konnten, die in der nachfol-
genden Tabelle genannten Vogelarten festgestellt werden, die dieses Gebiet als
Brut- und Nahrungsplatz zur Brutzeit nutzen.

Deutscher Name Wissenschaftlicher Status (Plangebiet einschliel-
RL_BW | RL-D . .
Name = lich direkt angrenzende
2013 2021 ;
Bereiche)
Amsel Turdus merula * * Brutvogel
Bachstelze Motacilla alba * * Brutvogel
Blaumeise Parus caeruleus * * Brutvogel
Buchfink Fringilla coelebs * * Brutvogel
Buntspecht Dendrocopos major * * Brutvogel
Elster Pica pica * * Brutvogel
Feldsperling Passer montanus \% \% Brutvogel
Gartenrotschwanz | Phoenicurus phoe- N N
. Durchzlgler
nicurus
Girlitz Serinus serinus * * Brutvogel
Grauschnépper Muscicapa striata V \% Brutvogel
Grunfink Carduelis chloris * * Brutvogel
Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros * * Brutvogel
Haussperling Passer domesticus Vv * Brutvogel
Hockerschwan Cygnus olor * * Brutvogel
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Kohlmeise Parus major * * Brutvogel
Moénchsgrasmicke | Sylvia atricapilla * * Brutvogel
Nachtigall Luscinia megarhyn- " * Brutvogel
chos
Rabenkrahe Corvus corone * * Brutvogel
Ringeltaube Columba palumbus * * Brutvogel
Rotkehlchen Erithacus rubecula * * Brutvogel
Star Sturnus vulgaris * 3 Brutvogel
Stieglitz Carduelis carduelis * * Brutvogel
Stockente Anas platyrhynchos V * Brutvogel
Sumpfmeise Parus palustris * * Brutvogel
Turmfalke Falco tinnunculus V * Brutvogel
Wacholderdrossel Turdus pilaris * * Brutvogel
Zaunkonig Regulus ignicapilla * * Brutvogel
Zilpzalp Phylloscopus collybita * * Brutvogel

Erlauterungen zur Tabelle:

Rote Liste
D Gefahrdungsstatus in Deutschland (Rote Liste 2021)
BW Gefahrdungsstatus in Baden-Wirttemberg (Rote Liste 2013)
2 stark gefahrdet
3 gefahrdet
D Daten unzureichend / (BW) Daten defizitar
i (BW) gefahrdete wandernde Tierart
Vv Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste

ungefahrdet

Das Spektrum der Vogelarten entspricht demjenigen der Ortsrandlagen oder gut
durchgrunter landlicher Siedlungsbereiche. Als Arten der Roten Liste (incl. Vor-
warnliste) sind der Feldsperling, der Gartenrotschwanz als Durchzigler, der Grau-
schnapper, der Haussperling, der Star, die Stockente und der Turmfalke nachgewie-
sen.

Die beiden Sperlinge kommen in den Kleingartenanlagen vor. Der Gartenrotschwanz
war zur Durchzugszeit in dem westlichen der beiden in den Feldern einzeln liegen-
den Kleingarten. Der Grauschndpper wurde in den hohen Baumen entlang der Aach
beobachtet. Der Star nutzt die Kleingarten mit den Baumen und Nisthilfen als Brut-
platz und die offenen Strukturen mit Rasen und Beet zur Nahrungssuche. Die Stock-
enten halten sich auf und entlang der Aach auf. Der Turmfalke nutzt die hohen
Baume in den Kleingérten und entlang der Aach.

3.2 Ergebnis Fledermause

Vor allem entlang der Aach konnten jagende Fledermause beobachtet werden.
Hierbei wurden vor allem Flederméause aus den Gattungen Pipistrellus und Myotis
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festgestellt. Die Fledermause nutzen zum einen den Fluss als auch die Baumreihe
und die Busche entlang des Ufers als Jagdgebiet.

Es konnte keine reine Flugstrale (regelmaRig genutzter Verbindungsweg zwischen
Quartieren und Jagdgebieten) festgestellt werden. Die Aach, die als Jagdgebiet ge-
nutzt wird, wird wahrscheinlich auch als Flugstrale dienen, entlang derer sich die
Flederméause jagend fortbewegen.

Folgende Arten bzw. Artengruppen wurden mit allen Batloggern festgestellt:

Art
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name FFH § RL B-W | RL D
. . Breitflligel-, Nord- und
Gruppe Eptesicus/ Vespertilio Zweifarbfledermaus s
Eptesicus serotinus Breitflligelfledermaus v S 2 \%
Myotis spec. Gruppe der Mausoh- s
ren
Nyctalus spec. Gruppe der Abend- vV s
segler
Pipistrellus kuhlii * Weilrandfledermaus v s D *
Pipistrellus nathusii * Rauhautfledermaus v s i G
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus v s 3 *
Erlduterungen zur Tabelle:
Rote Liste
FFH  Fauna-Flora-Habitatrichtlinie
v Art des Anhangs IV
8§ Schutzstatus nach Bundesartenschutzverordnung in Verbindung mit weiteren Richtlinien und
Verordnungen:
S streng geschitzte Art
BW Gefahrdungsstatus in Baden-Wurttemberg (Braun et. al. 2001)
D Gefahrdungsstatus in Deutschland (Meinig et al. 2009)
1 vom Aussterben bedroht
2 stark gefahrdet
3 gefahrdet
D Daten unzureichend / (BW) Daten defizitar
i (BW) gefahrdete wandernde Tierart
Vv Vorwarnliste / (BW) Arten der Vorwarnliste
G Gefahrdung unbekannten Ausmales / (BW) Gefahrdung anzunehmen,
aber Status unbekannt
* ungefahrdet

*Anmerkung: Rauhautfledermaus und Weil3randfledermaus sind im Detektor so gut wie nicht, die Sonagramme des Batlog-
gers nur unzuverlassig zu unterscheiden, da ihre Ortungsrufe in den Merkmalen weit Uberlappen.

In der folgenden Tabelle wird die Anzahl der Rufsequenzen zu den Arten bzw. Ar-
tengruppen, die der mobile und die stationdren Batlogger aufgezeichnet haben,
aufgefihrt.
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Bei den als ,,Unbestimmbar“ bezeichneten Aufzeichnungen handelt es sich sehr
wahrscheinlich um Fledermause, die in einiger Entfernung vom Detektor aktiv wa-
ren. Die Auswertung der Aufzeichnungen des stationaren Batloggers erfolgte auf-
grund technischer Probleme bei der Aufzeichnung und der hohen Datenmenge nur

stichprobenhaft.

Art / Artengruppe Anzahl aufgezeichneter Anzahl aufgezeichneter Anzahl aufgezeichneter
Rufsequenzen Rufsequenzen Rufsequenzen
Mobil Mobil stationar
13.04.2022 16.05.2022 16.05.- 18.05.2022
Eptesicus / Ves- 2 >12
pertilio
Myotis spec. 4 6 >198
Nyctalus spec. 5 >14
Pipistrellus kuhlii / 40 32 >21
nathusii
Pipistrellus pi- 162 106 >280
pistrellus
Pipistrellus spec. 45 36 >16
Unbestimmbar 12 22

In den beiden folgenden Abbildungen sind die Begehungen gezeigt:

Abb.2 und 3: Begehung am 13.04.2022 (links) und am 16.05.2022 (rechts) mit dem mobilen Batlog-
ger. Die Punkte zeigen den Standort des Batloggers, die verschiedenen Farben die Fledermausart
(siehe Legende unten), die blaue Linie den gegangenen Weg (wird nur von einem Batlogger ange-
zeigt).

Legende:
@ Gruppe Eptesicus / Vespertilio @ Pipistrellus pipistrellus
@ Myotis spec. @ Pipistrellus kuhlii / nathusii
O Nyctalus spec. © Pipistellus spec.
L unbestimmbar
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Gruppe ,Eptesicus spec. / Vespertilio®:

Die Breitfllgel-, Nord- und Zweifarbfledermause kdnnen mit Hilfe der Ultraschall-
rufe nur selten sicher unterschieden werden und werden daher hier zusammenge-
fasst. Die Breitfliigelfledermaus wurde im Landkreis Konstanz vereinzelt nachge-
wiesen. In Singen konnten Nachweise auf Wochenstuben erbracht werden und am
Sudhang des Hohentwiels wurden Breitfligelfledermé&use jagend beobachtet. Zwei-
farbfledermause wurden vereinzelt im Raum Radolfzell, auf der HOri und in Hilzin-
gen nachgewiesen. Das nachste bekannte Quartier von Nordfledermausen befindet
sich im Kanton Schaffhausen.

Bei der mobilen Erfassung am 16. Mai und mit dem stationaren Batlogger konnten
vereinzelt Rufsequenzen von Breitfliigelfledermausen festgestellt werden.

Gruppe ,Myotis spec.“:

Die vom Batlogger aufgenommenen Rufsequenzen von Vertretern der Gattung ,,My-
otis“ lassen keine verlassliche Artbestimmung zu, daher erfolgt hier nur die Ein-
grenzung auf die Gattung ,,Myotis“ (Mausohren im weiteren Sinne). Hier kdmen in
erster Linie GrolRes Mausohr, Kleine und Grol3e Bartfledermaus, Bechsteinfleder-
maus, Fransenfledermaus und Wasserfledermaus in Betracht.

Am Ufer der Aach konnten durch die beiden mobilen Batlogger wie auch durch den
stationaren Batlogger Rufsequenzen von Fledermausen aus der Gattung Myotis auf-
gezeichnet werden. Hierbei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Was-
serfledermause. Wasserfledermause jagen bevorzugt knapp tber Wasseroberfla-
chen und haben ihre Quartiere bevorzugt in Baumhéhlen in der Nahe zu den Gewas-
sern. Der stationare Batlogger konnte die ganze Nacht tUber Fledermause dieser
Gattung aufzeichnen.

Gruppe Abendsedler:

Die beiden Abendsegler-Arten GroRer und Kleiner Abendsegler kénnen anhand der
Aufzeichnungen nicht genau unterschieden werden. Der GroR3e Abendsegler jagt im
freien Luftraum hoch Uber der Vegetation bzw. tUber der Bebauung. Er gehort zu
den wandernden Arten und kommt wahrend des Frihjahrs und Herbstes vor allem
in warmeren Lagen wie am Bodensee und in Bodenseenahe haufig vor. Der Kleine
Abendsegler ist ortsansassig, allerdings im Landkreis Konstanz bisher nur in Einzel-
fallen nachgewiesen.

Bei der Begehung am 16. Mai konnten vereinzelt Uberfliige von Abendseglern
(wahrscheinlich GroRen Abendseglern) tiber der Freiflache der Acker festgestellt
werden. Der stationare Batlogger am Ufer der Aach konnte in den Abend- und Mor-
genstunden vereinzelte Rufe aufnehmen, was dem Aktivitatsrhythmus der beiden
Arten entspricht.

Gruppe ,Rauhautfledermaus / WeilRrandfledermaus®:

Rauhaut- und WeilRrandfledermause kdnnen anhand ihrer Rufe nicht sicher unter-
schieden werden und werden daher zusammengefasst.

Die Rauhautfledermaus ist wie der Grof3e Abendsegler eine wandernde Art und
kommt bevorzugt in warmeren Lagen vor, wie an Seen und an Flusslaufen. Die
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Weilrandfledermaus tritt in Bodenseendhe haufig auf und pflanzt sich hier auch
fort. In Singen sind auch Wochenstuben bekannt.

Die Vertreter dieses Artenpaares wurden bei den Begehungen vor allem entlang den
Baumen und Buschen neben der Aach fliegend beobachtet. Zum weiteren wurden
auch entlang der Hecke um die Kleingartenanlage und am Misthaufen, der auf dem
Acker abgelagert war, Fledermause dieser Artengruppe aufgezeichnet. Der statio-
nare Batlogger konnte Fledermause aus dieser Artengruppe vor allem in den Abend-
und Morgenstunden aufnehmen.

Zwergfledermaus:

Die Zwergfledermaus stellt in Deutschland die haufigste Fledermausart dar und in
Singen sind Wochenstuben bekannt.

Bereits zur einbrechenden Dammerung jagten Zwergfledermause entlang den Bau-
men an der Aach sowie unter den beiden StralRenbriicken tUber die Aach. Dies
spricht fur ein nahe gelegenes Quartier, das sich entweder direkt in den Gebauden
in den Kleingarten oder in der nahe gelegenen Wohnsiedlung befindet. Bei den Be-
gehungen konnten entlang der Baumallee und der Hecken vereinzelt tUberfliegende
und jagende Zwergfledermause beobachtet werden.

Der stationare Batlogger (Kasten 1) nahm Zwergflederméause vor allem am Abend
auf, durch die Nacht nur vereinzelt und am Morgen nur wenige.

4 zu erwartende Auswirkungen der Planung auf Vogel- und Fledermausar-
ten und Moglichkeiten zur Minderung

4.1 Flacheninanspruchnahme und Zerstorung von Fortpflanzungshabitaten
und Ruhestatten (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG)

Vogel:

Die Kleingartenanlage, der Uferbereich der Aach und die Baumalleen dienen den
verschiedenen ansassigen Vogelarten als Brutstatte. Durch eine Bebauung, bei der
die Kleingartenanlage entfernt wird und viele Gehélze gerodet werden, fallen diese
Brutmoglichkeiten teilweise weg. Fur den Wegfall von potentiellen Hohlenbdaume
kénnen Nisthilfen fiar Hohlenbriter wie Sperling, Star und Meisen als Ersatz dienen.
Fur Freibriter sind Neupflanzungen mit Baumen und Bischen essentiell. Die Baum-
und Gebuschreihe entlang der Aach wird aller Voraussicht nach stehen bleiben und
den Vogeln weiterhin als Brutstatte und Nahrungsquelle dienen.

Fledermause

Die Gartenhitten, Baumhdohlen oder Spalten in Baumstammen kénnen von Fleder-
mausen als Wochenstuben (Fortpflanzungsstatten der Fledermause), als Paarungs-
bzw. Zwischenquartier genutzt werden. Durch den Wegfall mancher Hitten und
Hohlenbdume gehen Quartiere von Fledermausen verloren. Durch das Aufhangen
von Vogelkasten (siehe oben) kdnnen auch Fledermause teilweise von diesen profi-
tieren. Fir Wochenstuben sind Nisthilfen, die etwas geraumiger sind und ein erhoh-
tes Dach (z.B. Bogen-Nistkasten, Bayrischer Giebelkasten) aufweisen, geeigneter.
Insgesamt wird die Funktion von Nistkasten als Ersatz fur wegfallende Baumhothlen
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inzwischen aber sehr kritisch gesehen. Bei Fledermausquartieren in Hitten, sofern
diese bestehen, handelt es sich in der Regel um Spaltenquartiere. Diese kdnnen nur
durch Spaltenquartiere an anderen Gebauden ersetzt werden.

4.2 Larm und Licht — akustische und optische Storungen (§ 44 Abs.1 Nr.2
BNatSchG)

Flederméause:

Licht:

Vielen Fledermausarten sind dunkle unbeleuchtete Korridore, an denen sie zwi-
schen ihren Tagesquartieren und ihren Jagdgebieten entlang fliegen kénnen, und
unbeleuchtete Gebiete als Jagdgebiete sehr wichtig. Daher sollte bei kunftiger Be-
leuchtung darauf geachtet werden, dass nur die wirklich notwendigen Bereiche
ausgeleuchtet werden. Das bedeutet, dass die Beleuchtung nach unten gerichtet
ist, so dass der freie Luftraum tber den Gebauden und der Begrinung dunkel
bleibt, und dass nicht unnétig die Bereiche aullerhalb der Geh- und Fahrwege er-
hellt werden. Eine Beleuchtung durch Bodenstrahler, die die Baumkronen ausleuch-
ten, sind fur Fledermause abschreckend und mindern das potentielle Jagdgebiet an
den Baumen. Zum weiteren sollte die Beleuchtung insektenfreundlich sein (keine
Insekten anlocken und téten), um nicht die Nahrungsgrundlage der Fledermause zu
reduzieren.

Der Bereich Uber der Aach und die Baume und Blsche an der Aach entlang mussen
weiterhin unbeleuchtet bleiben. Eine Beleuchtung, auch niedrige Strahler fur Ful3-
wege, wurden das Jagdgebiet der Wasserfledermause stark beeintrachtigen und
mussen entlang der Aach unterbleiben. Die aulierhalb des Planungsgebiets befindli-
chen Felder, Wiesen und Feldraine missen unbeleuchtet bleiben.

4.3 Barrierewirkung, Zerschneidung oder Zerstorung von bedeutsamen Jagdhabi-
taten und Leitstrukturen (§ 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG)

Vogel:

Durch eine Bebauung werden voraussichtlich viele Baume, Blische und Staudenbe-
reiche gerodet und die Flache der Acker versiegelt. Hierdurch gehen viele Nah-
rungsquellen der ansassigen Vogelarten verloren. Je nach Bebauung kann eine
Dachbegrinung, Griunflachen mit Neupflanzungen oder Fassadenbegriinungen den
Verlust teilweise kompensieren. Der Gewasserrandstreifen entlang der Aach mit
seinen groRen Baumen und vielen Bischen dient als Brutstatte und Nahrungsquelle
fur viele Vogelarten. Hierbei sollten die Liicken mit weiteren Baumen und Bischen
bepflanzt werden.

Fledermause:

Der Bereich entlang der Aach stellt mit seinen Baumen und Blschen und vor allem
der Aach selbst fur Zwerg-, Weildrand- und Wasserflederméause ein bedeutendes
Jagdgebiet dar. Der stationare Batlogger konnte Uber die gesamte Nacht jagende
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Wasserfledermause nachweisen. Um die Attraktivitat dieses Jagdgebiets zu erhal-
ten, muss die Problematik der Beleuchtung (siehe 4.2.) beachtet werden.

44 Toten von Tieren (§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG)

Vogel
Anlagenbedingt: Glas

An Neubauten und vor allem von groBeren Gebauden werden vermehrt grol3e Glas-
flachen eingesetzt, weshalb in diesen Fallen auf Vogelschlag geachtet werden
muss. Da Glasflachen zum einen aufgrund von Durchsicht und zum anderen auf-
grund der Spiegelung der Glaser nicht von Vdgeln und auch Fledermé&usen als Hin-
dernis erkannt werden, kommt es an grof3eren Glasfronten vermehrt zu Vogel-
schlag. Um dies zu verhindern, gibt es verschiedene Ldsungsansatze tber Markie-
rungen auf der AuBenseite, Schraffierungen in der Struktur des Glases und vieles
mehr. Kommt es an unsachgemal gesicherten Glasflachen zu verstarktem Vogelan-
prall, kann der Verbotstatbestand der Totung von Individuen nach § 44 Abs.1 Nr.1
BNatSchG auch betriebsbedingt und nachtraglich noch eintreten, was in der Regel
teure und oft dennoch dann nur suboptimale Verbesserungen (Abkleben von Glas,
Abhangen mit Netzen) erforderlich macht. Konkrete Angaben hierzu sind erst auf der
Ebene der konkreten Gebaudeplanung mdglich. Die umfassendste Informations-
sammlung hierzu findet sich unter www.vogelglas.info

Bei Wohngebauden von Privateigentiimern besteht die Moglichkeit, dass Wintergar-
ten und an den Terrassen Windschutz aus Glasscheiben gebaut werden. Auch hier
muss auf entsprechende Sicherung gegen Vogelschlag geachtet werden, da sonst
ein Kollisionsrisiko besteht und dem damit verbundenen Risiko des Eintretens eines
Verbotstatbestandes nach 844 Abs.1 Nr.1 BNatSchG. Das Aufkleben von Vogelsilhou-
etten gilt nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr als effektive Sicherung gegen
Vogelschlag.

Baubedingt: Zerstérung von Bruten

Wenn Baume, Bische oder Staudenbereiche entfernt werden sollen, missen diese
Malinahmen auBerhalb der gesetzlich definierten Brutzeit durchgefuhrt werden, da
es durch Fallen von Baumen, Gehdélzrodungen, Mahen von Staudenbereichen oder
Entfernung anderer, zur Brut genutzter Strukturen zur Zerstérung von Nestern und
Jungvogeln kommen kann und damit zur Tétung von Tieren und zu einem Verbots-
tatbestand nach 844 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG.

Fledermause

Anlagenbedingt: Glas

Auch fur Fledermause stellen Glasfronten die Gefahr einer lebensbedrohlichen Kol-
lision dar. Mittlerweile ist bekannt, dass nicht nur Vogel Glas nicht erkennen kon-
nen (siehe Vogelschlag), sondern auch Fledermause Glas und sdmtliche anderen
glatten Flachen (z.B. glattes Metall), mit ihrem Ultraschall in bestimmten Konstel-
lationen nicht héren kdnnen und es zu Kollisionen kommt. Bei Flederméausen muss
die Flache eine Struktur aufweisen, so dass die Tiere dies mit ihrem Ultraschall als
Hindernis wahrnehmen kénnen. So sollten grol3ere Glasflachen eine AuRenstruktur
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aufweisen oder so schmal sein, dass die Entfernung zwischen Streben bzw. Sprossen
nicht zum Durchfliegen anregt (maximal 2 Meter).

Dies muss vor allem in der Nahe der Aach und den umliegenden Baumen und Bische
beachtet werden aber auch im gesamten Planungsgebiet da es méglich ist, dass ei-
nes von den neu gebauten Hausern von Fledermausen neu bezogen wird und hier-
durch eine neue FlugstraBe entstehen wirde. Auch besteht die Mdglichkeit, dass
aufgrund einer neuen Begrunung in Zukunft neue Jagdgebiete entstehen.

Baubedingt: Zerstorung von Quartieren

In den Gartenhitten und Baumen kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in
Spalten oder Hohlungen Einzeltiere von Fledermausen einquartiert haben. Durch
Rodung entsprechender Gehdlze im Winter (November bis Februar) kann dieses Ri-
siko in unserer Region weitestgehend ausgeschlossen werden. Die Gartenhitten
missen vor einem Abriss zuvor auf Fledermausvorkommen Uberprift werden.

5 Bewertung

Bei den Vdgeln kommen vor allem die Gblichen Vogelarten der Ortsrandlagen und
Garten vor. Die Sperlinge briten in den Gartenhitten und werden voraussichtlich
die zukinftige Bebauung nutzen kénnen, wenn Ersatzbrutplatze und eine Begru-
nung geschaffen werden. Die anderen Vogelarten kénnen Brutplatze behalten,
wenn weiterhin die Baume und Bische entlang der Aach erhalten bleiben. Der Ver-
lust von Lebensraum durch die Neubebauung lasst im Planungsgebiet keine erhebli-
che Beeintrachtigung lokaler Populationen erwarten.

Bei den Fledermausen ist nur dann keine erhebliche Beeintrachtigung lokaler Popu-
lationen zu erwarten, wenn das Jagdgebiet der Fledermause der Gattung Myotis
(vermutlich Wasserfledermause) entlang der Aach erhalten bleibt und nicht durch
eine falsche Beleuchtung oder Entfernung der dortigen Gehélze in seiner Attraktivi-
tat zu stark gemindert wird.

6 Vorschlage fiir Vermeidung, Minderung, Kompensation von
Beeintrachtigungen

Zur Minderung der Eingriffsschwere und Kompensation werden folgende Mal3nah-
men vorgeschlagen:

e Der Gewasserrandstreifen entlang der Aach mit seinen Bdumen und Bischen
muss unbeleuchtet bleiben. Hier wird empfohlen Licken im Baum- und Buschbe-
stand zu bepflanzen um den hiesigen Dunkelkorridor zu erhalten.

e Die Beleuchtung im Uberplanten Gebiet muss sich auf die tatsachlich nétigen
Bereiche beschranken, generell nach unten erfolgen und insektenfreundlich
sein. Die sich im Norden und Westen anschliel3enden landwirtschaftlichen Fla-
chen und die Baumallee missen unbeleuchtet bleiben.

¢ An den Gebauden sollten fir Vogel und Fledermause neue Brut- und Quartier-
moglichkeiten geschaffen werden. Hierflr gibt es verschiedene Moglichkeiten
an kunstlichen Einbausteinen und Nistmoéglichkeiten. Zum weiteren sind fir
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wegfallende Baume Ersatznisthilfen, die fur Vogel wie auch Fledermause geeig-
net sind, im neuen Griinbestand bzw. an den Gebauden oder einem Pfahl aufzu-
hangen.

e Bei der Begriunung der Grunflachen missen einheimischen Baumen und Buschen
und vor allem Obstbdumen der Vorrang gegeben werden.

e Aufgrund von moglichen Kollisionen durch Vogel und Flederméause muss beim
Bau der Gebaude auf gré3ere bzw. spiegelnde Glasfronten oder glatte Me-
tallelemente verzichtet werden. Hierzu sind die weiteren Hinweise oben (siehe
4.4) zu beachten (siehe auch www.vogelglas.vogelwarte.ch).

Radolfzell, den 24.08.2022
Alexandra Sproll
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http://www.vogelglas.vogelwarte.ch/

Bestand Biotoptypen

(Biotoptypennummer nach LUBW)

Acker (37.11)

Fettwiese / Magerwiese (33.41 / 33.43)

Fettwiese, Verkehrsbegleitgriin (33.41)

Rotationsgriinland, Griinlandansaat (33.62)

Feldhecke mittl. Standorte (44.21)

Brache, Ruderalvegetation (35.64)

Hainbuchenhecke, geschnitten (44.30)

Versiegelte StraBen, Asphalt (60.21)

s = Teilversiegelte Wege, Kies (60.23)
‘o /
I Grasweg (60.25)
o %
.{9‘, )~ Kleingarten (60.60)
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der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Singen,

Projekt
Rielasingen-Worblingen, Steilingen und Volkertshausen (VVG)

Auftraggeber: Stadt Singen
Fachbereich Bauen - Abt. Stadtplanung

Hohgarten 2
78224 Singen

Plan Bestandsplan

Datum MaBstab Plan-Nr.
November 2024 M 1:2.000 3121/1

Anderungen

Bearbeiter BlattgroBe
Appler A3

’N 365° freiraum + umwelt

\{!! %P 11925 Kibler Seng Siemensmeyer

' — T Freie Landschaftsarchitekten, Biologen und Ingenieure

KlosterstraBe 1 Telefon 07551 / 94 95 58-0 info@365grad.com
88662 Uberlingen  Telefax 07551 / 94 95 58-9 www.365grad.com

119 ki'ﬂi‘!‘ is/ B
119dspa— (1192503
it

11884/1 N



AutoCAD SHX Text
Ober Unterwick

AutoCAD SHX Text
Unter Unterwick

AutoCAD SHX Text
Unterwick

AutoCAD SHX Text
Ipfi

AutoCAD SHX Text
Etzenfurth

AutoCAD SHX Text
Aach


	3121_UVP-Bericht FNP-Änderung Klinikum_Singen_2025_08_25.pdf
	3121_UVP-Bericht FNP-Änderung Klinikum_Singen_2025_08_mit Anhängen_sm250821.pdf
	Pläne und Ansichten
	A3



